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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Arneburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der 
Stadt Arneburg die Folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 28.11.2023 
beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 3.143.800 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 20.690.400 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.585.500 Euro

b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 19.871.500 Euro

c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 1.393.100 Euro

d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf  3.606.100 Euro

e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
500.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  

(Grundsteuer A) auf 300 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

Arneburg, den 28.11.2023

Lothar Riedinger
Bürgermeister der Stadt Arneburg (Siegel)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 28.02.2024. bis 15.03.2024 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Arneburg, den 28.11.2023

Lothar Riedinger
Bürgermeister der Stadt Arneburg (Siegel)
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1.  Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark für das 
Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
die Folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 07.12.2023 beschlossene 
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.927.000 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.951.100 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.535.500 Euro

b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.533.200 Euro

c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 1.362.300 Euro

d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 1.619.100 Euro

e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 52.100 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
50.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft  

(Grundsteuer A) auf 220 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 310 v. H.

Hohenberg-Krusemark, den 07.12.2023

Dirk Kautz
Bürgermeister der Gemeinde Hohenberg-Krusemark (Siegel)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 28.02.2024 bis 15.03.2024 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Hohenberg-Krusemark, den 07.12.2023

Dirk Kautz
Bürgermeister der Gemeinde Hohenberg-Krusemark (Siegel)
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1.  Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck für 
das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Verbands-
gemeinderat die Folgende, vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 
11.12.2023 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 9.737.600 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 10.519.700 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 9.551.200 Euro

b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10.090.700 Euro

c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf  1.009.700 Euro

d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf   1.636.500 Euro

e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro

f)  Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf  54.700 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
900.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Der Umlagesatz für die Verbandsgemeinde wird auf 17,8 % festgesetzt.
Die Investitionsumlage wird auf 32 % festgesetzt.

Goldbeck, den 11.12.2023

René Schernikau
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck (Siegel)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushalts- plan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 28.02.2024 bis 15.03.2024 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Goldbeck, den 11.12.2023

René Schernikau
Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck (Siegel)
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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Eichstedt (Altmark)

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplans

Vorhabenbezogener Bebauungsplan  
Solarpark Eichstedt (Altmark) „Hohes Holz“

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie  
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Der Gemeinderat Eichstedt (Altmark) hat in seiner Sitzung am 14.02.2024 
den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Solarpark Eichs-
tedt (Altmark) „Hohes Holz“ gebilligt und zur öffentlichen Auslage bestimmt. 
Ziel und Zweck der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes Photovoltaik-Frei-
flächenanlage. 

Der Geltungsbereich ist in der Planzeichnung, die Anlage dieser Bekannt-
machung ist, zu entnehmen. Die Fläche des Planungsgebietes beträgt 57 ha. 
Den Planungsbereich bilden die Flurstücke:

Flur: 2  Flurstücke: 80, 81, 82, 104, 106, 107, 109, 117, 210/113, 211/115, 
 209/101 (teilweise), 103 

Flur: 3  Flurstücke: 1, 2, 3 

Flur: 4  Flurstück: 175 

in der Gemarkung Eichstedt.

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Der Vorentwurf des vorhabenbezogener Bebauungsplanes Solarpark Eich-
stedt (Altmark) „Hohes Holz“ und der Vorentwurf der Begründung einschließ-
lich des Umweltberichtes liegen in der Zeit vom 

08. März 2024 bis 09. April 2024

in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck im Verwaltungsamt Goldbeck, 
An der Zuckerfabrik 1 in 39596 Goldbeck, Zimmer 21 und im Rathaus Arne-
burg, Breite Straße 15 in 39596 Arneburg, Zimmer 2, öffentlich aus.

Jedermann kann sich während der Sprechzeiten der Verbandsgemeinde:

Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.30 Uhr
Donnerstag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr
Freitag 09.00 – 12.00 Uhr

über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswir-
kungen der Planung sowie über die sich wesentlich unterscheidenden Lösun-
gen, die für die Entwicklung des Gebiets in Betracht kommen, informieren. 
Während der Auslegungsfrist wird Ihnen Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung gegeben. 

Anregungen und Stellungnahmen können von jedermann unter Angabe des 
Planverfahrens und des Absenders während der Auslegungsfrist schriftlich 
zu Protokoll bzw. als förmliches Schreiben an folgende Anschrift eingereicht 
werden:

Verbandsgemeinde Arneburg   Goldbeck
An der Zuckerfabrik 1
39596 Goldbeck 
oder per E-Mail an: marco.assmuss@arneburg-goldbeck.de 

Der Vorentwurf der Planung ist außerdem im Internet, auf der Homepage 
der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck unter www.arneburg-goldbeck.
de/regionverwaltung/amtliche bekanntmachungen/ einsehbar.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Ge-
meinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie 
Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzerklärung“ mit den Informationspflich-
ten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, das mit ausliegt.

Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
Zeitgleich erfolgt die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB.

Eichstedt, den 14.02.2024

Templin 
Bürgermeister

Übersichtskarte – Lage des Sondergebietes
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Benutzungs- und Gebührensatzung

der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck für die Nutzung des Schwimmbades Werben (Elbe)

Gemäß §§ 4, 5, 8 und § 45 Abs. 2 sowie § 99 des Kommunalverfassungs-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. 
LSA S. 288) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. April 2023 
(GVBl. LSA S. 209) in Verbindung mit §§ 1, 2 und 5 Kommunalabgabengesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 
S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 
2020 (GVBl. LSA S. 712) hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemein-
de Arneburg-Goldbeck in seiner Sitzung am 29.01.2024 die nachfolgende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Allgemeine Bestimmungen 

(1)  Das Schwimmbad Werben (Elbe) ist eine öffentliche, nichtrechtsfähige 
Freizeiteinrichtung der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck.

(2)  Sie führt den Namen „Schwimmbad Werben (Elbe)“
(3)  Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck erhebt nach Maßgabe die-

ser Satzung, für die Inanspruchnahme von Leistungen des Schwimmba-
des Werben (Elbe), Gebühren.

§ 2
Aufgaben 

Aufgabe des Schwimmbades Werben (Elbe) ist es, ein breites Freizeitange-
bot für die Bevölkerung anzubieten.

§ 3
Gebührenerhebung, Entstehung und Fälligkeit

(1)  Die Erhebung der Gebühr erfolgt an der Tageskasse. Eintrittskarten, mit 
Ausnahme von Jahres-, und Zehnerkarten gelten nur am Lösungstag.

(2)  Jahreskarten gelten grundsätzlich ab Beginn bis zur Beendigung der 
Badesaison eines Jahres. Zehnerkarten können an 10 beliebigen Tagen 
in der Saison eingelöst werden. 

(3)  Familien-, Jahres-, und Zehnerkarten sind nicht in eine spätere Saison 
übertragbar.

(4)  Familienkarten berechtigen zum Besuch des Schwimmbades durch ma-
ximal zwei Erwachsene und zwei Kinder.

(5)  Jahreskarten- und Familienkarten sind personengebunden.

§ 4
Gebühren für die Nutzung des Schwimmbades Werben (Elbe) 

(1)  Die Gebühren sind in der Gebührenordnung (Anlage 1) festgesetzt.
(2)  Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres sind von der Gebühren-

pflicht befreit.
(3)  Für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres 

werden verminderte Gebühren erhoben. Dies gilt auch für Schüler, 
Studenten, Schwerbehinderte (ab 50%) und Bezieher von Bürgergeld 
entsprechend.

(4)  Wenn eine verminderte Gebühr erhoben werden soll, ist diese entspre-
chend nachzuweisen (Schülerausweis, Immatrikulationsbescheinigung 
oder aktueller Studentenausweis, Schwerbehindertenausweis und 
Nachweis über den Bezug von Bürgergeld).

§ 5 
Gebührenermäßigung 

Gebührenermäßigungen können auf Antrag durch den Verbandsgemeinde-
bürgermeister gestattet werden.

§ 6
Gebührenerstattung 

Gebühren für ungenutzte oder verloren gegangene Eintrittskarten werden 
nicht erstattet. Eine Rücknahme von gelösten Karten ist ausgeschlossen.

§ 7
Zuwiderhandlungen, Nichtlösen von Eintrittskarten

Der Besuch des Schwimmbades ohne Eintrittskarte ist nicht gestattet. Zu-
widerhandeln führt zum Nachlösen der Karte zu einer erhöhten Gebühr. 
(siehe Anlage 1)

§ 8
Haus- und Badeordnung

Für den Besuch des Schwimmbades Werben (Elbe) gilt die Haus- und Bade-
ordnung, die Bestandteil dieser Satzung ist.
(siehe Anlage 2)

§ 9
Haftung 

Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck haftet nicht für die Beschädi-
gung, den Verlust oder das Abhandenkommen von Gegenständen, die von 
Besuchern in die Einrichtungen des Schwimmbades Werben (Elbe) mitge-
nommen wurden, soweit der Schaden oder der Verlust nicht vorsätzlich oder 
fahrlässig durch Bedienstete des Schwimmbades oder deren Beauftragte 
verursacht wurde. Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck übernimmt 
keinerlei Haftung für eingebrachte Wertgegenstände. 

§ 10
Ordnungswidrigkeiten 

(1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 6 des KVG LSA handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften des § 7 und des § 8 dieser 
Satzung zuwiderhandelt.

(2)  Ordnungswidrigkeiten können mit einem Bußgeld bis zu 5.000,00 € ge-
ahndet werden.

§ 11
Sprachliche Gleichstellung 

Alle Funktionsbezeichnungen dieser Satzung gelten sowohl in männlicher, 
weiblicher und diverser Form.

§ 12
Inkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.
(2)  Gleichzeitig treten alle Benutzungs- und Gebührensatzungen (ein-

schließlich Änderungen) der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck für 
das Schwimmbad Werben (Elbe) außer Kraft.

Goldbeck, den 09.02.2024

Rene Schernikau 
Verbandsgemeindebürgermeister
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Anlage 1 – Gebührenordnung 

Schwimmbad Werben (Elbe)

1. Erwachsene

Tageskarte   3,50 €
Tageskarte ermäßigt ab 17:00 Uhr   2,00 €
10er-Karte 33,00 €
Jahreskarte 75,00 €

2. Kinder, Jugendliche bis 16 Jahre, Studenten, Schüler, Schwerbehinderte, 
Bezieher von Bürgergeld

Tageskarte   1,50 €
10er-Karte 13,00 €
Jahreskarte 40,00 € 

3. Schulklassen und Gruppen aus Kindertageseinrichtungen 

Tageskarte je Person einschließlich Betreuer   1,00 €

4. Familienkarten für bis zu 2 Erwachsene und 2 Kindern bis 16 Jahre

Tageskarte   7,00 €
jedes weitere Kind   1,00 €
Jahreskarte 160,00 €
jedes weitere Kind 30,00 €

5. Aufenthalt ohne gültige Eintrittskarte

Nachlösen einer Tageskarte zzgl.Nachlösegebühr 20,00 €

6. Gebühren Schwimmunterricht im Schwimmbad

Schwimmunterricht (7 Wochentage) inkl. Eintritt Schwimmschüler 30,00 €
Prüfungsabnahme 10,00 € 

7. Gebühr für das Verleihen von Sonnenschirmen

Sonnenschirm pro Tag 2,00 €

Anlage 2 – Haus- und Badeordnung

1.  Die Haus- und Badeordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauber-
keit in den Bädern.

2.  Die Haus- und Badeordnung ist für alle Badegäste verbindlich. Mit dem 
Lösen der Eintrittskarte erkennt jeder Besucher diese sowie alle sonsti-
gen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erlassenen Anordnun-
gen an.

3.  Die Badeeinrichtungen sind pfleglich zu behandeln. Bei missbräuchli-
cher Benutzung, schuldhafter Verunreinigung oder Beschädigung haftet 
der Badegast für den Schaden.

4.  Die Badegäste haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie 
der Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft.

5.  Das Personal des Bades übt gegenüber allen Besuchern das Hausrecht 
aus. Besucher, die gegen die Haus- und Badeordnung verstoßen, können 
vorübergehend oder dauernd vom Besuch des Bades ausgeschlossen 
werden. In solchen Fällen wird das Eintrittsgeld nicht zurückerstattet. 

6.  Geschlossene Gruppen hat der Leiter der Gruppe persönlich beim 
Schwimmmeister an- und abzumelden. Die Aufsichtspflicht der Grup-
penleiter wird dadurch nicht aufgehoben.

7.  Der Missbrauch der Rettungseinrichtungen ist strengstens verboten.
8.  Nichtschwimmer dürfen nur den Nichtschwimmerbereich benutzen!
9.  Papier und Abfälle sind in die dafür abgestellten Behälter zu werfen.
10.  Wünsche, Anregungen und Beschwerden nimmt das Aufsichtspersonal 

bzw. die Objektleitung entgegen.
11.  Fundgegenstände sind an das Personal abzugeben. Über Fundgegen-

stände wird nach den gesetzlichen Bestimmungen verfügt.
12.  Das Bad ist je nach Witterung zu den bekanntgemachten Zeiten geöff-

net.
13.  Die Objektleitung kann die Benutzung des Bades oder Teile davon ein-

schränken.
14.  Der Zutritt ist nicht gestattet:

a) Personen die unter Einfluss berauschender Mittel stehen,
b) Personen, die Tiere mit sich führen.

15.  Kindern bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres ist der Zutritt und Auf-
enthalt nur in Begleitung Erwachsener gestattet. Personen mit Neigung 
zu Krampf- und Ohnmachtsanfällen und geistig Behinderten ist der 
Zutritt und Aufenthalt nur mit einer sorgeberechtigten Begleitperson 
gestattet.

16.  Jeder Badegast muss in Besitz eines gültigen Eintrittsausweises für die 
entsprechende Leistung sein.

17.  Gelöste Eintrittsausweise werden nicht zurückgenommen, Entgelte bzw. 
Gebühren nicht zurückgezahlt. Für verlorene Eintrittsausweise wird kein 
Ersatz geleistet. Hiervon ausgenommen sind personenbezogene Zeit-
karten. Bei Nachweis des Verlustes werden diese gegen Zahlung der 
Bearbeitungskosten ersetzt.

18.  Die Badegäste benutzen die Bäder einschließlich der Spiel- und Sport-
einrichtungen auf eigene Gefahr, unbeschadet der Verpflichtung des 
Betreibers, die Bäder und ihre Einrichtungen in einem verkehrssicheren 
Zustand zu erhalten. Für höhere Gewalt und Zufall sowie für Mängel, 
die auch bei Einhaltung der üblichen Sorgfalt nicht sofort erkannt wer-
den, haftet der Betreiber nicht.

19.  Für die Zerstörung, Beschädigung oder für das Abhandenkommen der in 
die Einrichtung eingebrachten Sachen wird nicht gehaftet.

20.  Der Betreiber oder seine Erfüllungshilfen haften für die Personen-, Sach- 
oder Vermögensschäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Dies 
gilt auch für die auf den Einstellplätzen des Bades abgestellten Fahrzeu-
ge.

21.  Die Haus- und Badeordnung gilt für den allgemeinen Badebetrieb. Bei 
Sonderveranstaltungen können von dieser Haus- und Badeordnung Aus-
nahmen zugelassen werden, ohne dass es einer besonderen Aufhebung 
der Haus- und Badeordnung bedarf.
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— Amtliche Bekanntmachungen —

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —

Amtliche Bekanntmachung zu den Gewässerschauen 2024 

Unterhaltungsverband „Uchte“, Johannisstraße 3, 39576 Hansestadt Stendal

Schaubezirk Arneburg

Flächen im Schaubezirk: Arneburg (tlw.), Beelitz (tlw.), Sanne, Lindtorf (tlw.), 
Eichstedt, Jarchau, Hassel

Schaubeauftragte: Karlheinz Schwerin, Eichstedt 
Jobst Lükermann, Eichstedt
Stefan Völz, Eichstedt

Gewässerschau: Donnerstag, den 14.03.2024
Treffpunkt 8:00 Uhr an der Knorpelschänke an der Kreuzung Richtung 
 Jarchau, Milchviehanlage Lindtorf

Schaubezirk Groß Schwechten

Flächen im Schaubezirk: Groß Schwechten, Rochau, Schorstedt (tlw.), Baller-
stedt (tlw.)

Schaubeauftragte: Karl-Otto Deutsch, Rochau
Bernd Düwert, Hansestadt Stendal OT Neuendorf am Speck
Dr. Christian Werneke, Osterburg

Gewässerschau: Dienstag, den 19.03.2024
Treffpunkt 8:00 Uhr in Rochau, Am Bahndamm 5 (Deutsch / Kersten GbR) 

Schaubezirk Goldbeck

Flächen im Schaubezirk: Goldbeck, Klein Schwechten, Erxleben, Bertkow 
(tlw.), Baben (tlw.) Walsleben (tlw.), Düsedau (tlw.), Hansestadt Osterburg 
(tlw.), Flessau (tlw.)

Schaubeauftragte: Marcus Block, Rochau OT Klein Schwechten 
Gerhard Hupe, Rochau OT Klein Schwechten
Theodor Allering, Goldbeck OT Petersmark

Gewässerschau: Donnerstag, den 21.03.2024
Treffpunkt 8:00 Uhr in Klein Schwechten, ehem. Gaststätte „Schwech-
tener Heide“

Anmerkung: tlw. = teilweise
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INFORMATIONEN AUS DER VERBANDSGEMEINDE

SITZUNGSKALENDER 

Ratssitzungen
 05.03.2024 | 19:00 Uhr
Stadtrat Hansestadt Werben 
(Elbe)
Rathaus Hansestadt Werben 
(Elbe) – Marktplatz 1 in 39615 
Hansestadt Werben (Elbe)

 18.03.2024 | 19:00 Uhr
Verbandsgemeinderat
Sitzungssaal – Verwaltungs-
amt Goldbeck – An der 
Zucker fabrik1 in 39596 
Goldbeck

 19.03.2024 | 18:00 Uhr
Betriebsausschuss der Stadt 
Arneburg
Sitzungssaal Rathaus Arne-
burg – ehemalige Sparkasse 
– Breite Straße 16 in 39596 
Arneburg

 19.03.2024 | 18:30 Uhr
Hauptausschuss der Stadt 
Arneburg
Sitzungssaal Rathaus Arne-
burg – ehemalige Sparkasse 
– Breite Straße 16 in 39596 
Arneburg

 19.03.2024 | 19:00 Uhr
Gemeinderat Hassel
Dorfgemeinschaftshaus Hassel 
– Dorfstraße 15 d in 39596 
Hassel bei Stendal

 20.03.2024 | 19:00 Uhr
Finanzausschuss der Stadt 
Arneburg
Sitzungssaal Rathaus Arne-
burg – ehemalige Sparkasse 
– Breite Straße 16 in 39596 
Arneburg

 26.03.2024 | 19:00 Uhr
Stadtrat Arneburg
Sitzungssaal Rathaus Arne-
burg – ehemalige Sparkasse 
– Breite Straße 16 in 39596 
Arneburg

Bitte informieren Sie sich vor 
jeder Sitzung zu möglichen 
Änderungen über die 
örtlichen Aushänge in Ihrer 
Stadt / Gemeinde oder auf 
der Website der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck.  
(www.arneburg-goldbeck.de)

VERTRIEB

Sie haben Ihr Amtsblatt  
„Hallo Nachbarn“ nicht erhalten?!

Unser Amtsblatt „Hallo 
Nachbarn“ erhalten Sie 

einmal im Monat. Es wird al-
len Haushalten in der Ver-
bandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck zugestellt. 
Der Vertrieb des Amtsblattes 
wurde für alle Mitgliedsge-
meinden der Verbandsge-
meinde an das Dienst-Leis-
tungs-Centrum Osterburg, Am 
Bültgraben 10, vergeben. 
Die Verteilung wird von hier-
aus mit vielen fleißigen Hel-
fern organisiert.  
Kommt der „Hallo Nachbarn“ 
bei Ihnen nicht an, wenden Sie 
sich bitte an:

DLC Osterburg, 
Tel. 03937-2 92 90 80
Frau Lamberts 
E-Mail:
karina.lamberts@d-pool.net 

Einzelne Exemplare erhalten 
Sie auch im Verwaltungsamt 
in Goldbeck, An der Zucker-
fabrik 1 sowie im Verwal-
tungsamt in Arneburg, Breite 
Str. 15.

Wir wünschen allen Lesern viel 
Vergnügen bei der Lektüre, in 
der Hoffnung, dass unser  
„Hallo Nachbarn“ Sie immer 
pünktlich erreicht!

SAISONBEGINN

Bekämpfung des Eichen-
prozessionsspinners

Im Jahr 2024 werden wieder 
Maßnahmen zur Bekämp-

fung des Eichenprozessions-
spinners in unserer Region, ko-
ordiniert durch den Landkreis 
Stendal, durchgeführt. Vorgese-
hen ist das in den Monaten Mai 
und Juni.  
Im Zeitraum April bis Mai wer-
den für die „Koordinierungsstel-
le EPS“ beim Landkreis Stendal 
durch Mitarbeiter der Verbands-
gemeinde Arneburg-Goldbeck 
sogenannte „Austriebsbonitu-
ren“ erstellt.
Darin werden die Stadien des 
Austriebes der Eichbäume in 
den Ortsteilen der Gemeinden 
beobachtet und erfasst. Diese 
sind dann wiederum für den Be-
ginn der Bekämpfungsmaßnah-
men wichtig. 
Um die Bevölkerung zu infor-
mieren und zu warnen, werden 
wieder eigens dafür laminierte 
Hinweisschilder in der Ver-
bandsgemeinde ausgehängt.
Die für das Jahr 2024 gemelde-
ten und bekannten Bäume sind, 
je nach Möglichkeit, zur Be-
kämpfung durch Überfliegen, 
per Lkw oder durch eigene Kräf-
te bereits vorgesehen. 
Für das Überfliegen befallener 
Eichen mit dem bekannten 
Hubschrauber wahrscheinlich 
wieder im Mai, sind in der Ver-
bandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck Flächen von ca. 4,58 ha vor-
gesehen. 
Die Anzahl der Bäume, die mit-
tels einer mobilen Sprühvorrich-
tung vom Boden aus versorgt 
werden, wird in diesem Jahr un-
gefähr 1.000 betragen. 
Zusätzlich ist seit dem 15. Febru-
ar 2024 das mobile Team der Ver-
bandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck unterwegs, um erste 
Maßnahmen durchzuführen 
und die Raupen, sowie die Nester 
einzusammeln bzw. zu entfer-
nen. Diese Mitarbeiter stehen 
dann auch vor Ort zur Verfügung 
und können über den Fachdienst 

Bürgerdienste (039321-51846 
Herr Böker oder 039321-51830 
Herr Deutsch) angefordert wer-
den. Unter diesen Telefonnum-
mern können sich die Einwoh-
ner auch zu allen Fragen zum Ei-
chenprozessionsspinner melden.

Im Sommer sind dann Mitarbei-
ter der Verbandsgemeinde Ar-
neburg-Goldbeck unterwegs, 
um die im Frühjahr behandelten 
Bäume zu kontrollieren. Dabei 
gilt es festzustellen, wie erfolg-
reich die Maßnahmen waren 
und ob es gelang, die Ausbrei-
tung des gefährlichen Nachtfal-
ters einzudämmen. 

Ein wichtiger Hinweis an die-
ser Stelle:
Wir raten grundsätzlich zur Vor-
sicht beim Umgang mit befalle-
nen Eichenbäumen. 
Sollten Sie dennoch eigenstän-
dige Maßnahmen gegen den Ei-
chenprozessionsspinner vor-
nehmen wollen, so sind ausrei-
chende Schutzmaßnahmen zu 
beachten Diese beginnen mit 
der richtigen Schutzbekleidung 
bis hin zur Windrichtung. 
Gerade auch alte Nester sollten 
nur mit größter Vorsicht ent-
fernt werden, da die im Nest 
verbliebenen Brennhaare ihre 
Wirksamkeit für mehrere Jahre 
behalten können. 
Die Flächen unter den betroffe-
nen Bäumen können ebenfalls 
kontaminiert sein. Trotz größter 
Vorsicht ist es nämlich nicht 
ausgeschlossen, dass Raupen 
dort Brennhaare am Boden zu-
rücklassen und, dass Nester 
oder Teile davon zu Boden gefal-
len sein könnten. 
Falls dann unter den Eichbäu-
men Rasen gemäht wird, raten 
wir ebenfalls zur Vorsicht und 
zu einem geeigneten Eigen-
schutz.

Christian Böker 
Fachbereich Bürgerdienste und 

Gemeindeentwicklung
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Redaktionsschluss zu „Hallo Nachbarn“
Die nächste Ausgabe erscheint am 28. März 2024. 

Unterlagen bis 14. März 2024 abgeben.

Gruppen, Organisationen, Ortschaften und Vereine, die ihre Veran-
staltungen ankündigen oder Beiträge veröffentlichen wollen, werden 

gebeten, ihre Unterlagen bis zu diesem Termin abzugeben. 

Informationen, Beiträge und Veröffentlichungen bitte an die  
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck 

gerne auch per E-Mail an:  
amtsblatt@arneburg-goldbeck.de

VERBANDSGEMEINDEBÜRGERMEISTER BESUCHT KITA IDEN

Innovative Therapieräume  
entlasten Eltern

Bei seinem Besuch machte 
sich der Verbandsgemeinde-

bürgermeister, Rene Schernikau, 
ein Bild über die neuen Entwick-
lungen in der Kita Iden. Beson-
deres Augenmerk legte er dabei 
auf den neu gestalteten Thera-
pieraum, der die Durchführung 
rezeptpflichtiger Ergotherapien 
unter dem Leitmotiv „Ohne Sen-
sorik keine Motorik“ ermöglicht.
Diese Initiative zielt darauf ab, 
Eltern den Weg zur Ergotherapie 
zu erleichtern, indem die Be-
handlungen direkt in der Kita 
durchgeführt werden können. 
Die Möglichkeit einen Raum für 
Ergotherapien und Logopädie 
Sitzungen direkt in der Kita an-
zubieten, bedeutet eine erhebli-
che Erleichterung für Familien, 
die sich sonst den organisatori-
schen Herausforderungen sol-
cher Therapien stellen müssten. 
Leiterin Astrid Kuhle und ihr en-
gagiertes Team haben mit die-
ser therapeutischen Initiative 
einen Weg gefunden, die Kinder 
nicht nur zu stärken, sondern 
auch die Eltern zu entlasten.

Die sensorische Integrations-
therapie, die in der Kita Iden 
praktiziert wird, trägt dazu bei, 
die Impulskontrolle, Sensorik 
und Motorik der Kinder spiele-
risch zu stärken. Dieser Ansatz 
geht über das bloße Erlernen 
von Fähigkeiten hinaus und 
schafft eine unterstützende 
Umgebung, in der die Kinder auf 
natürliche Weise ihre Entwick-
lung fördern können.
Neben der sensorischen Integra-
tionstherapie wird in der Kita 
Iden auch eine Logopädie sowie 
die frühkindliche Bildung ange-
boten, was die ganzheitliche För-
derung der Kinder weiter unter-
streicht. Die Kombination dieser 
verschiedenen Therapieansätze 
bietet den Kindern die bestmög-
lichen Chancen, ihre individuel-
len Fähigkeiten zu entfalten und 
sich optimal zu entwickeln.
Die Kita Iden zeigt mit diesem 
Konzept, dass die Integration 
von Therapieangeboten in den 
Kita-Alltag nicht nur machbar, 
sondern auch äußerst effektiv 
sein kann. 

LANDESENTWICKLUNGSPLAN SACHSEN-ANHALT

Öffentliche Beteiligung möglich

Am 22. Dezember 2023 hat 
die Landesregierung den ers-

ten Entwurf zur Neuaufstellung 
des Landesentwicklungsplans 
Sachsen-Anhalt beschlossen und 
zur Beteiligung freigegeben. Die 
Planunterlagen des ersten Ent-
wurfs stehen in der Zeit vom 
29. Januar bis einschließlich zum 
12. April unter der Adresse www.
landesentwicklungsplan-st.de  
zur Einsichtnahme und zum 

Herun terladen zur Verfügung. 
Bis zum 12. April 2024 haben öf-
fentliche Stellen sowie alle Bür-
gerinnen und Bürger Gelegen-
heit, Hinweise oder Änderungs-
vorschläge zu allen Inhalten der 
Plan unterlagen des ersten Ent-
wurfs abzugeben.

Ministerium für Infrastruktur  
und Digitales des Landes  

Sachsen-Anhalt
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POLITIK-FORUM IM STENDALER LANDRATSAMT

Finanzielle Situation der Kommunen  
ist ein Problem der Inklusion

Mehr als 50 Besucher sind 
am Montagabend der Einla-

dung des Inklusionsbeirates so-
wie des Örtlichen Teilhabema-
nagements des Landkreises 
Stendal zum Politik-Forum rund 
um die Belange von Menschen 
mit Behinderung ins Stendaler 
Landratsamt gefolgt. Vom Vor-
sitzenden Reiko Lühe und Anne-
marie Kock moderiert, stellten 
sich gleich fünf Oberhäupter der 
Einheits- und Verbandsgemein-
de der Diskussion: Annegret 
Schwarz (Bismark), Steffen 
Schilm (Tangermünde), Rüdiger 
Kloth (Seehausen) sowie René 
Schernikau (Arneburg-Gold-
beck) und Mathias Bölt (Havel-
berg). Antje und Fred Mitschke 
haben durch ihre Übersetzung 
auch Menschen mit Hörbehin-
derung Zugang zur Veranstal-
tung verschafft.
Zuerst stellte Lühe die Arbeit des 
Inklusionsbeirates vor und unter-
strich die Bedeutung des Örtli-
chen Teilhabemanagements, 
welches im Vorjahr aufgrund des 
Wechsels der Förderperiode bei-
nahe zum Erliegen kam. „Die Ar-
beit ist sehr wichtig“, so der In-
klusionsbeirats-Chef. Er erinnerte 
auch an verschiedene Veranstal-
tungen im vergangenen Jahr, et-
wa der Erkundung des öffentli-
chen Personennahverkehrs. „Nur 
so wird der Beirat bekannter, die 
Aufmerksamkeit für unsere Be-
lange erhöht“, sagte Lühe. Der Zu-
spruch zum Politik-Forum zeigt, 
so Reiko Lühe, dass die Themen 
durch die Bürgermeister und un-
sere Bevölkerung ernst genom-
men werden. Noch mehr wün-
sche er sich, dass Menschen mit 
Beeinträchtigung durch die Kom-
munalpolitik als „Experten ihrer 
eigenen Situation“ verstanden 
und zu Rate gezogen werden.
In der Folge sprachen die Kom-
munalpolitiker zunächst über 
den Stand der Inklusion in ihren 
Kommunen, stellten dabei vor, 
wie Menschen mit Beeinträchti-
gung sich vor Ort einbringen 
können oder welche Veranstal-
tungen in der jüngeren Vergan-
genheit stattgefunden haben, 

um das Thema sichtbarer zu 
machen. „Unsere Interessens-
gruppe Barrierefreies Seehau-
sen liefert tolle Ideen, die wir so 
gar nicht im Blick haben“, sagte 
etwa Kloth. Der Verbandsge-
meinde-Bürgermeister von See-
hausen führte auch an, dass die 
Kommunen in den 1990er-Jah-
ren noch Geld für vielerlei Dinge 
hatten, Barrierefreiheit damals 
aber nicht im Fokus stand.
Grundsätzlich stand das Thema 
Finanzen ganz oben auf der Ta-
gesordnung während der etwa 
90-minütigen Diskussionsrun-
de. „Wenn Wünsche aus der Be-
völkerung kommen, gerade 
wenn es um Inklusion geht, 
müssen wir Bürgermeister oft 
zugeben, kein Geld dafür zu ha-
ben“, sagte Bölt. „Oft kommt das 
so an, als wenn für Inklusion 
kein Geld da wäre. Die Realität 
ist aber so, dass für nichts Geld 
da ist. Ich kann aktuell keine 
Straße bauen und keine Schule 
sanieren. Da ist es wichtig, dass 
wir mehr Unterstützung von 
den Ländern bekommen und in 
den Finanzen ausgeglichen 

sind“, fordert der 
Bürgermeister 
der Einheitsge-
meinde Hanse-
stadt Havelberg. 
Aus dem Publi-
kum meldete 
sich dazu Uwe 
Lau, kommissari-
scher Leiter der 

Grundschule Bismark und un-
terstrich: „Wer A zur Inklusion 
sagt, muss zwangsläufig auch B 
zur Finanzierung sagen.“
Tangermündes Bürgermeister 
Steffen Schilm betonte, dass es 
in seiner Verwaltung – sowie 
auch in allen anderen – immer 
das Bestreben gibt, Bestmögli-
ches im Bereich Barrierefreiheit 
zu erreichen. „In unseren histo-
rischen Altstädten ist das aber 
nicht immer möglich. Mit dem 
Denkmalschutz sind wir immer 
eng im Austausch.“ Welche Pro-
bleme etwa Menschen im Roll-
stuhl in Tangermünde haben, 
kann das Stadtoberhaupt gut 
nachvollziehen, hat er doch im 
Verwandtenkreis selbst eine 
Person, die auf den Rollstuhl an-
gewiesen ist.
Thematisiert wurde auch, wie 
Menschen mit Beeinträchti-
gung sich in ihren Kommunen 
beteiligen können. Hier sind er-
neut verschiedene Interessens-
gruppen genannt worden. Mit 
Blick auf die anstehenden Kom-
munalwahlen im Juni sagte 
René Schernikau dazu: „Wir ha-

ben viel über Stammtische und 
Beiräte diskutiert, doch es geht 
viel einfacher: Ich kann alle Bür-
ger, ob mit oder ohne Handicap, 
auffordern, sich zu den Kommu-
nalwahlen aufstellen zu lassen.“
In einem waren sich alle Ober-
häupter der Verbands- und Ein-
heitsgemeinden einig: „Es ist 
wichtig, an solchen Runden wie 
dem Politik-Forum teilzuneh-
men. Wenn nicht hier, wo wol-
len wir mit Betroffenen in Aus-
tausch kommen“, sagte Anne-
gret Schwarz. Genauso gab es 
vom Podium aber den Appell an 
Menschen mit Behinderung: 
„Seien Sie laut! Schreiben Sie 
uns, rufen Sie uns an. Wir sind 
auf Ihre Hinweise angewiesen“, 
so Schernikau.
Letztendlich ging das Politik- 
Forum mit Wissenszuwachs auf 
allen Seiten zu Ende. „Ich fand, 
das war eine interessante und 
spannende Runde“, sagte Hart-
mut Behr von der Selbsthilfe-
gruppe Barrierefreies Tanger-
münde, der im Publikum saß. 
„Aus meiner Sicht war ein wich-
tiges Thema, wie der Austausch 
zwischen Kommunalpolitikern 
und betroffenen Menschen ver-
bessert werden kann. Ein 
schwieriges Thema waren na-
türlich die Finanzen, da alle 
Kommunen Probleme damit ha-
ben und so nicht jeder Wunsch 
nach Barrierefreiheit erfüllt 
werden kann.“
Aus Sicht der Bürgermeister zog 
Bölt, das dienstjüngste Stadt-
oberhaupt im Landkreis Stendal, 
ein positives Fazit: „Mir hat das 
Format sehr gut gefallen, da 
man mit inklusionsbedürftigen 
Menschen ins Gespräch kommt 
– mehr als man das in seiner ei-
genen Kommune hätte. Ich den-
ke, die Fragen konnten wir zu-
friedenstellend beantworten. 
Für uns gab es aber auch Hin-
weise, was wir noch verbessern 
können. Wünschen würde ich 
mir, dass es noch mehr Fragen 
aus dem Publikum gibt.“
Landrat Puhlmann war kurzfris-
tig krankheitsbedingt verhindert. 

Stefan Rühling
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VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK

Spende an das  
Evangelische Hospiz Stendal

Die Verbandsgemeinde Ar-
neburg-Goldbeck überreich-

te eine Spende im Namen von 
Frau Bokelmann an das Evange-
lische Hospiz Stendal der Stif-
tung Adelberdt-Diakonissen- 
Mutterhaus. Die Übergabe er-
folgte durch den Verbandsge-
meindebürgermeister Scherni-
kau an den Geschäftsführer 
Pfarrer Paulsen und die Mitar-
beiterin Frau Kanemeier.
Die Initiative für die Spende 
kam von Frau Bokelmann. Sie ist 
die kreative Hand hinter den Ge-
schenken für die Neugeborenen 
in der Verbandsgemeinde. Die 
Materialkosten hierfür erstattet 
die Verwaltung. Diesen Betrag 
spendet sie jährlich an eine ge-
meinnützige Institution.
Das Evangelische Hospiz Sten-
dal, das unter dem Motto „Leben 
bis zuletzt“ steht, bietet einen 
einfühlsamen Ort für Menschen 
in ihrer letzten Lebensphase. 
Mit sechs Einzelzimmern und 
einem Doppelzimmer schafft 
das Hospiz eine warme und un-
terstützende Umgebung, um Pa-

tienten in Würde und Gebor-
genheit zu begleiten. Die Spende 
wird dazu beitragen, die not-
wendigen Ressourcen bereitzu-
stellen, um den Patienten und 
ihren Familien während dieser 
herausfordernden Zeit optima-
len Trost und Unterstützung zu 
bieten.
Pfarrer Paulsen und Frau Kane-
meier, die damit auch die Stif-
tung Adelberdt-Diakonissen- 

Mutterhaus vertreten, baten die 
Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck Frau Bokelmann ihren 
herzlichen Dank für ihre Geste 
zu überbringen. „Solche Spen-
den sind von unschätzbarem 
Wert und tragen dazu bei, dass 
das Evangelische Hospiz Stendal 
weiterhin eine Oase der Fürsor-
ge und Liebe für diejenigen sein 
kann, die sich in ihrer letzten Le-
bensphase befinden“, betonten 

sie. Das Evangelische Hospiz 
Stendal bleibt auch dank solcher 
Spenden eine Zuflucht für Men-
schen, die auf liebevolle Betreu-
ung angewiesen sind.

In eigener Sache
Wer das Engagement von Frau 
Bokelmann mit Sachspenden 
in Form von Wolle unterstüt-
zen möchte, kann sich in der 
Verwaltung unter Telefon 
039388/97111 oder per E-Mail 
an kontakt@arneburge-gold-
beck.de melden. Aus Erfahrung 
wissen wir, dass mitunter auch 
Wolle abgegeben wird, die wir 
nicht mehr verwenden können 
und die von uns umgehend 
entsorgt werden muss – was 
mit zusätzlichen Kosten 
verbunden ist. Daher an dieser 
Stelle der Appell: Bitte geben 
Sie ausschließlich Wolle ab, die 
Sie selbst noch verwenden oder 
auch Ihren Kindern anziehen 
würden.

REGIONALE ENTWICKLUNGSSTRATEGIE ALTMARK 2030 (RESA)

Neues Konzept bündelt Kooperations-
projekte der altmärkischen Landkreise

Mit dem Auslaufen des „ILEK 
2022“ (das Integrierte Ländli-

che Entwicklungskonzept Alt-
mark) ist eine konzeptionelle Lü-
cke im Bereich der integrierten, 
landkreisübergreifenden Zu-
sammenarbeit entstanden. Um 
diese zu schließen, wurde durch 
den Altmärkischen Regional-
marketing- und Tourismusver-
band (ART) in Abstimmung mit 
den altmärkischen Landkreisen 
festgelegt, eine Dachstrategie zu 
den beiden bestehenden Kreis-
entwicklungskonzepten durch 

die Agentur LandLeute GbR erar-
beiten zu lassen. Die Regionale 
Entwicklungsstrategie Altmark 
2030 (RESA) konzentriert sich auf 
die zentralen regionalspezifi-
schen Herausforderungen und 
Zukunftsthemen und dient als 
informeller Orientierungsrah-
men, um die Zielsetzungen bis 
2030 zu erreichen.
In der Vergangenheit gab es be-
reits zahlreiche erfolgreiche Ko-
operationen zwischen dem 
Landkreis Stendal und dem Alt-
markkreis Salzwedel. Beispiele 

dafür sind das Musikfest Alt-
mark, die Altmark-Kiste und der 
Wirtschaftspreis Altmark. Dazu 
kommt die gemeinsame Wahr-
nehmung behördlicher Aufga-
ben wie die Integrierte Leitstel-
le, Adoption oder die Schaffung 
von Infrastrukturen beim 
Zweckverband Breitband. Hier 
ist es gemeinsam gelungen, das 
größte geförderte Ausbaupro-
jekt der Republik und darüber 
hinaus auf die Beine zu stellen. 
Darauf aufbauend möchten die 
Landkreise auch weiterhin 

durch gemeinsame Maßnah-
men/Projekte kooperieren.
Die Regionale Entwicklungs-
strategie 2030 (RESA) wurde be-
reits in den Kreistagen des Alt-
markkreises Salzwedel (11. Sep-
tember 2023) und des Landkrei-
ses Stendal (14. September 2023) 
vorgestellt. In den Regionaldia-
logen am 7. Juni des Vorjahres in 
Stendal und am 15. November 
in Salzwedel wurden bereits 
konkrete Kooperationsideen 
zwischen Vertretern beider 
Landkreise diskutiert.
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NEWS TO GO

Der WhatsApp News-Kanal  
der Verbandsgemeinde  
Arneburg-Goldbeck

Die Verbandsgemeinde Ar-
neburg-Goldbeck geht mit 

der Zeit und setzt auf moderne 
Kommunikationsmittel, um die 
Bürgerinnen und Bürger noch 
besser mit aktuellen Informatio-
nen zu versorgen. Mit dem neu 
eingerichteten WhatsApp News- -
Kanal bietet die Verwaltung ei-
nen direkten Draht zu den Ein-
wohnern, um auf einfache und 
zeitnahe Weise über relevante 
Ereignisse und Neuigkeiten zu 
informieren.

Schnell, direkt,  
unkompliziert

Der WhatsApp News-Kanal ist 
ein Instrument, um Informatio-
nen zwischen der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck und 
den Bürgerinnen und Bürgern 
zu optimieren. Durch die Nut-
zung von WhatsApp als Infor-
mationskanal erreichen die ak-
tuellen Meldungen die Handys 
der Abonnenten in Echtzeit. Die-
se direkte und unmittelbare In-
formationsform ermöglicht es, 
die Bevölkerung über wichtige 
Entwicklungen, Veranstaltun-
gen und Entscheidungen zu in-
formieren.

Datenschutz als  
oberste Priorität

Die Einführung des WhatsApp 
News-Kanals erfolgte nicht nur 
im Sinne der Effizienz, sondern 

auch unter strenger Beachtung 
der Datenschutzbestimmungen. 
Um sicherzustellen, dass die Pri-
vatsphäre der Nutzer geschützt 
bleibt, wurde die Nutzung eines 
WhatsApp News-Kanal der Ver-
bandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck eingehend vom Daten-
schutz des Landes Sachsen-An-
halt geprüft und genehmigt.

Einfache Anmeldung  
und Nutzung

Die Anmeldung zum WhatsApp 
News-Kanal der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck ist 
denkbar einfach. Bürgerinnen 
und Bürger, die die neuesten 
Infor mationen direkt auf ihr 
Handy erhalten möchten, kön-
nen sich einfach über die offiziel-
le Website der Verbandsgemein-
de anmelden oder sie scannen 
den QR-Code.  Nach dem erfolg-
reichen Abonnement erhalten-
Sie  fortan regelmäßige Updates 
und Benachrichtigungen rund 
um die Themen in der Verbands-
gemeinde Arneburg-Goldbeck.

Mit der Bereitstellung des 
Whats App-Kanals wird der alte 
News-Kanal, PPUSH, eingestellt.

PRÄVENTIONSVORTRÄGE DES BÜRGERMEISTERS

Wenn die Lüge erlaubt ist

Wie in jedem Jahr, fanden 
auch in diesem Jahr die Prä-

ventionsvorträge des Verbands-
gemeindebürgermeister statt. 
Der Besuch in der Grundschule 
Iden markierte den Abschluss 
seiner Rundreise durch die 
Grundschulen der Verbandsge-
meinde, in der er sich intensiv 
mit den Schülern dem Thema In-
ternetgefahren widmete. In den 
interaktiven Vorträgen erarbeite-
te der Bürgermeister gemeinsam 
mit den Schülern die verschiede-
nen Gefahren, die im World  Wide 
Web lauern. Besonders fokussier-
te er sich dabei auf die vierten 
Klassen, da sie in einem Alter 
sind, in dem der Zugang zum In-
ternet in vielen Familien bereits 
selbstverständlich ist.
Die Schüler wurden dazu ange-
leitet, sich kritisch mit der Fra-
ge auseinanderzusetzen, wo ge-
nau im Internet Gefahren lau-
ern können. Hierbei wurde 
nicht nur auf offensichtliche Ri-
siken, sondern auch auf subtile-
re Aspekte wie persönliche Da-
ten, Privatsphäre und mögliche 
Konsequenzen von unüberleg-
tem Online-Verhalten einge-
gangen.
Ein zentraler Bestandteil des 
Austauschs war die gemeinsa-
me Erörterung bereits erlebter 
oder gehörter Taten im Internet. 
Die Schüler hatten die Gelegen-
heit, ihre Erfahrungen zu teilen 
und sich darüber auszutau-
schen. Durch die offene Diskus-
sion wurde das Bewusstsein für 
die vielschichtigen Facetten der 
Internetnutzung geschärft und 
gemeinsam an Lösungen gear-
beitet.
Besonderes Augenmerk legte 

Verbandsgemeindebürgermeis-
ter Schernikau auf die Risiken 
im Bereich der Messenger- 
Dienste, insbesondere das Phä-
nomen des Grooming. In diesem 
Kontext wurde den Schülern er-
klärt, welche Gefahren im Um-
gang mit unbekannten Perso-
nen in der virtuellen Welt lau-
ern können und wie wichtig es 
ist, darauf sensibilisiert zu sein.
„Hier darf man die unbekannte 
Person auch anlügen, wenn sie 
euch nach persönlichen Dingen 
fragt!“ sagte Schernikau den 
Kindern zum Abschluss.

Cyber-Grooming?

Bei „Cyber-Grooming“ er-
schleichen sich (überwiegend 
männliche) Erwachsene im 
Internet das Vertrauen von 
Kindern und Jugendlichen, um 
sie sexuell zu belästigen bzw. 
zu missbrauchen. Der Kontakt 
beginnt meist harmlos mit 
Gesprächen über die Schule, 
Hobbys oder Computerspiele. 
In dieser ersten Phase geht es 
den Tätern darum, Vertrauen 
aufzubauen – sie agieren 
betont verständnisvoll und 
geben sich oft als Gleichalt-
rige aus. Nach einiger Zeit 
werden Fotos gefordert – 
anfangs noch harmlose Bilder 
(„Du bist ja so hübsch, hast du 
noch weitere`“), später eroti-
sche Bilder oder Nacktfotos. 
Oft verschicken die Groomer 
dazu auch selbst Bilder oder 
Kommentare mit erotischem 
Inhalt an ihre jungen Chat-
partner/innen.
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LANDKREIS STENDAL BIETET NEUEN STUDIENGANG AN

Duales Studium „Soziale Arbeit“  
mit Fachrichtung Soziale Dienste
•  Duales Studium „Soziale 

Arbeit“ Fachrichtung Soziale 
Dienste

•  Bewerbungszeitraum:  
1. Februar bis 31. März 2024

•  Studienbeginn: 1. Oktober 2024

Der Landkreis Stendal bietet 
Studienplätze für den Studi-

engang „Soziale Arbeit“ Fach-
richtung Soziale Dienste an und 
ermöglicht Ihnen mit dem dua-
len Studium, Theorie und Praxis 
miteinander zu verbinden.
Sie studieren an der Dualen 
Hochschule Gera-Eisenach in Ge-
ra im Fachbereich Soziale Arbeit 
und erhalten eine interessante, 
praktische und abwechslungs-
reiche Ausbildung in den ver-
schiedenen Ämtern der Kreisver-
waltung. Die Duale Studienvari-
ante umfasst eine Regelstudien-
zeit von 36 Monaten (sechs Se-
mester). Es erfolgt ein Wechsel 
zwischen wissenschaftlich-theo-
retischen Fachstudienzeiten und 
berufspraktischen Studienab-
schnitten.
Der Schwerpunkt der Studien-
richtung widmet sich der Sozia-
len Arbeit im großen Arbeitsfeld 
Soziale Dienste. Die Studieren-
den lernen die Grundlagen der 
Sozialarbeit, Sozialpädagogik, der 
Psychologie und Soziologie ge-
nauso kennen wie die Grundla-
gen der Verwaltung und des 
Rechts, der Sozialmedizin und 
der Sozialökonomie. Sie lernen 
Entscheidungen zu treffen, wel-
che Hilfe mit welchen Mitteln 
die wirksamste ist. Sie lernen, die 

Bedürfnisse und Wünsche von 
Kindern und Jugendlichen zu er-
kennen und zu respektieren.
Mit erfolgreichem Abschluss 
des dualen Studiums erwerben 
Sie den akademischen Grad „Ba-
chelor of Arts“ sowie die Staatli-
che Anerkennung als staatlich 
anerkannte Sozialarbeiterin, So-
zialpädagogin / staatlich aner-
kannter Sozialarbeiter, Sozialpä-
dagoge. Gleichzeitig besteht die 
Möglichkeit der Anerkennung 
der Laufbahnbefähigung eines 
Beamten für den gehobenen So-
zialdienst.

Was Sie mitbringen

Sie verfügen bereits über eine 
Hochschulzugangsberechtigung 
gemäß § 67 und § 68 Thüringer 
Hochschulgesetz: allgemeine 
Hochschulreife, fachgebundene 
Hochschulreife, Fachhochschul-
reife oder einen gleichwertig an-
erkannten Abschluss. Ihr Noten-
durchschnitt beträgt mindestens 
2,8. Ihre Deutschkenntnisse sind 
gut und sie können sich schriftli-
che und mündliche perfekt aus-
drücken. Die Fähigkeit, anderen 
Menschen in belastenden Situa-
tionen zu helfen und sie zu unter-
stützen ist eine wichtige Grund-
lage für die Ausbildung. Für die 
Belange sozial schwacher und be-
nachteiligter Menschen ist eine 
hohe Sensibilität vorausgesetzt. 

Weitere Anforderungen:
•  persönliches Engagement und 

Verantwortungsbereitschaft

•  sehr gute kommunikative Fä-
higkeiten und ein tolerantes 
Auftreten

•  Belastbarkeit, Flexibilität und 
Teamfähigkeit, Mobilität er-
wünscht

•  gesundheitliche Eignung und 
ausreichender Impfschutz 
(insbesondere gegen Masern) 

•  gute IT-Kenntnisse, insbeson-
dere in den MS-Office-Pro-
grammen

•  erfolgreiches Absolvieren des 
Online-Auswahltests

Womit wir überzeugen

Die berufspraktischen Studien-
zeiten finden in der Verwaltung 
des Landkreises Stendal statt, so 
dass Sie einen tiefen Einblick in 
das tatsächliche Verwaltungs-
handeln erhalten. Hier können 
Sie die theoretischen Kenntnis-
se praktisch anwenden. Dabei 
werden Sie von erfahrenen und 
kompetenten Ausbildern beglei-
tet. 30 Urlaubstage im Jahr und 
eine flexible Arbeitszeitgestal-
tung während des praktischen 
Studienteils sind Standards. Zu-
sätzlich erhalten Sie jährlich 
Lernmittelzuschüsse. Nach dem 
erfolgreich abgeschlossenen 
Studium bieten wir Ihnen einen 
zukunftssicheren Arbeitsplatz.

Wir übernehmen für Sie 
die Semesterbeiträge

Die Semestergebühren werden 
übernommen und während des 
Studiums erhalten Sie eine at-

traktive Vergütung in Anleh-
nung an den TvAöD-BBiG.

Haben wir Ihr Interesse 
geweckt?  

Dann bewerben Sie sich und sen-
den uns Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen schnell 
und unkompliziert online über 
das Online-Bewerbungssystem 
„Interamt“ zu. 

Hinweis zum Datenschutz

Mit Einreichen Ihrer Online-
bewerbung erklären Sie sich ein-
verstanden, dass wir Ihre Daten 
elektronisch verarbeiten und bis 
zu sechs Monaten nach Beset-
zung der Stelle aufbewahren.
Weitere Informationen zum Da-
tenschutz gemäß Artikel 13/14 
DSGVO finden Sie in der Rubrik 
Datenschutz unter Fachberei-
che/Bewerberportal.

Haben Sie noch Fragen?

Ihre Ansprechpartnerin in allen 
Fragen rund um das Studium bei 
der Kreisverwaltung Stendal:
Frau Ines Kurze
Landkreis Stendal
Haupt- und Personalamt
Aus- und Fortbildungs-
beauftragte
Hospitalstraße 1 – 2
39576 Hansestadt Stendal
Telefon: 03931 60-7506
E-Mail: Aus-und-Fortbildung@
Landkreis-Stendal.de
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EHRENAMT ZU BESETZEN

Landkreis Stendal  
sucht Patientenfürsprecher

Der Landkreis Stendal sucht 
schnellstmöglich einen 

Patientenfürsprecher (m/w/d) 
im Ehrenamt Gesundheitsamt
– Reg.-Nr.: LK SDL 134/2023E –

Die ehrenamtlichen Aufgaben 
bestehen nach § 6 PsychKG LSA 
insbesondere in Prüfungen von 
Anregungen, Bitten und Be-
schwerden von Personen mit 
psychiatrischer Erkrankung so-
wie deren Angehörigen.

Weitere Aufgaben
•  Gesprächsvermittlung und 

der Abschluss von Maßnah-
men zwischen der/dem Be-
schwerdeführer/-innen und 
dem Leistungserbringer

•  Stärkung des Vertrauensver-
hältnisses zwischen den Pati-
enten/-innen sowie ihren An-
gehörigen einerseits, und den 
Leistungserbringern sowie 
den dort Beschäftigten 

•  Angebot einer allgemeinen 
Erreichbarkeit sowie regelmä-
ßiger Sprechstunden

•  Vorstellung und geeignetes 
Bekanntwerden bei der Allge-
meinheit und im Besonderen 
den Leistungserbringern

•  regelmäßige Teilnahme an 
Fort- und Weiterbildungen zu 
den Themen, die mit der Aus-
übung des Ehrenamtes in Zu-
sammenhang stehen

Zusammenarbeit mit dem Aus-
schuss für Angelegenheiten der 
psychiatrischen Krankenversor-
gung und nachfolgend genann-
ten Akteuren, insbesondere:
•  den Patientenfürsprecher/ 

-innen nach § 15 KHFG LSA
•  den gesetzlichen Betreuern/ 

-innen
•  dem sozialpsychiatrischen 

Dienst
•  dem gemeindepsychiatrischen 

Verbund
•  dem/der Psychiatriekoordina-

tor/-in
•  der Psychosozialen Arbeitsge-

meinschaft (PSAG)
•  der ergänzenden unabhängi-

gen Teilhabeberatung (EUTB)
•  dem Landesverwaltungsamt 

(Statistikwesen, Erhebungen)

Anforderungen
Interessierte Personen sollen auf-
grund ihrer besonderen persönli-
chen bzw. fachlichen Kenntnisse 
in der Lage sein, die oben ge-
nannten Aufgaben zu erfüllen., 
über Kenntnisse im Bereich der 
Behandlungs- und Versorgungs-
systeme für Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen verfügen 
und Erfahrung in der Behand-
lung oder Betreuung psychisch 
kranker Menschen (vorzugswei-
se Psychiatrieerfahrene) haben.

Hinweis: Personen, die in einer 
kommunalen oder einer Landes-
behörde tätig sind, sollen nicht 
als Patientenfürsprecher bestellt 
werden, wenn die das Ehrenamt 
betreffenden Aufgaben auch zu 
ihren dienstlichen Verpflichtun-
gen gehören, oder wenn sie in 
Einrichtungen tätig sind, auf die 
das zutrifft. Der Betreffende soll 
auch nicht hauptberuflich in ei-
ner stationären, teilstationären 
oder ambulanten Versorgungs-
einrichtung für psychisch er-
krankte Patienten im bestellen-
den Landkreis tätig sein. Die Ver-
gütung erfolgt im Rahmen einer 
Aufwandsentschädigung. Die 
Höhe der Aufwandsentschädi-
gung für den Patientenfürspre-
cher richtet sich nach dem Justiz-
vergütungs- und -entschädi-
gungsgesetz (JVEG).
Nähere Auskünfte zum Aufga-
bengebiet gibt die Amtsleiterin 
Frau Dr. I. Schubert unter  Telefon 
03931 60 7900. Zum Bewerbungs-
verfahren informiert Bettina 
Schneider unter Telefon 03931  
60 7558.

Bewerbung
Interessenbekundungen kön-
nen mit einem ausführlichen 
Lebenslauf per E-Mail gesandt 
werden an: Bewerbungen@
Landkreis-Stendal.de

Hinweis zum Datenschutz:
Mit Einreichen einer Online-
bewerbung erklären sich Bewer-
ber einverstanden, dass die Da-
ten elektronisch verarbeitet und 
bis zu sechs Monaten nach Be-
setzung der Stelle aufbewahrt 
werden.

AUF EINEN KAFFEE MIT RENÉ SCHERNIKAU AUCH FÜR VEREINE

Live oder digital

Ihr Verein hat Fragen oder 
Anregungen rund um die 

Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck? Dann melden Sie sich 
bei uns und vereinbaren mit 
uns Ihren persönlichen Termin 
mit Ihrem Verbandsgemeinde-
bürgermeister. Herr Schernikau 
bietet Ihnen wie gewohnt keine 
festen Sprechstunden an, son-
dern wir suchen mit Ihnen zu-
sammen einen Termin, der in 
Ihren Alltag passt, was sich in 
der Vergangenheit als ge-
wünscht herausgestellt hat. 
Wer das Gesprächsangebot des 
Verbandsgemeindebürgermeis-
ters im Rahmen einer Videokon-
ferenz oder einem Gespräch vor 
Ort in der Verwaltung in Gold-
beck annehmen möchte, wird 
gebeten, sich vorab unter Tele-
fon 039388 / 971-0 oder sekreta-
riat@arneburg-goldbeck.de, für 
die Sprechstunde anzumelden. 
Wenn Sie sich für eine Video-
konferenz entscheiden, wird Ih-

nen im Anschluss daran ein Link 
zur Teilnahme an dem digitalen 
Gespräch versandt. Sie benöti-
gen dafür eine Internetverbin-
dung, eine E-Mail-Adresse und 
ein Endgerät mit Kamera, Laut-
sprecher und Mikrophon oder 
ein Smartphone. Sollten die 
technischen Voraussetzungen 
dafür nicht vorhanden sein, ist 
auch eine telefonische Einwahl 
möglich. Ihre E-Mail-Adresse 
wird nach Beantwortung Ihrer 
Fragen gelöscht.
Gehörlose, die gerne mit dem 
Verbandgemeindebürgermeis-
ter sprechen möchten, können 
ihren Gesprächswunsch per 
E-Mail an m.beiersdoerfer@ 
arneburg-goldbeck.de oder per 
Fax an die Nummer 039388/ 
971-69 senden. Die Sprechstun-
den werden, um allen Teilneh-
menden gerecht werden zu kön-
nen, auf eine Gesprächsdauer 
pro Person von jeweils maximal 
20 Minuten begrenzt.
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CYBERSTALKING GEGEN GEWALTBETROFFENE FRAUEN

Weiterbildungsoffensive  
in Frauenhäusern und Beratungsstellen

Sachsen-Anhalt führt als 
erstes Bundesland im Hilfe-

system für gewaltbetroffene 
Frauen flächendeckend Weiter-
bildungen gegen Cyberstalking 
durch.
Standort, Messenger-Nachrich-
ten, Fotos, Kalendereinträge – 
das sind nur einige private In-
formationen, die Gewalttäter 
mit technischen Mitteln ausle-
sen können, um Betroffenen 
nachzustellen. Expertinnen su-
chen Schutzeinrichtungen in 
Sachsen-Anhalt auf und schulen 
Fachkräfte aus dem Hilfesystem 
zu den Themenbereichen digita-
le Überwachung und Ortung. 
Das Projekt wird vom Berliner 
Institut für Technik und Journa-
lismus e.  V. und in Zusammen-
arbeit mit dem Landesfrauenrat 
Sachsen-Anhalt e.  V. durchge-
führt. 
Gleichstellungsministerin Petra 
Grimm-Benne erklärt dazu: „Di-
gitale, körperliche und seelische 
Gewalt verschränken und ver-
stärken sich häufig. Cyberstal-
king hinterlässt keine sichtba-
ren Spuren und führt dazu, dass 
sich Betroffene zurückziehen. 
Das macht es den Tätern noch 
leichter, Kontrolle über ihre Op-
fer zu gewinnen. Wenn gewalt-
betroffene Frauen digital bloß-
gestellt und herabgewürdigt 
werden, braucht es gut geschul-
te Fachkräfte, die Auswege auf-
zeigen. Wir sind bundesweit 
Vorreiter bei der Einführung ei-

ner flächendeckenden Weiter-
bildungsoffensive gegen digita-
le Gewalt im Hilfesystem.“ 
Sarah Schulze, Landesbeauftrag-
te für Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik, begrüßt die Pro-
jektinhalte: „Cyberstalking 
spielt in fast jedem Beratungs-
fall des Hilfesystems eine Rolle. 
Doch obwohl digitale Gewalt 
heute omnipräsent ist, sind vie-
le Phänomene im Netz weiter-
hin nahezu unbekannt. Hier 
setzt das Modellprojekt an, in-
dem dringend notwendiges 

technisches Know-How bereit-
gestellt wird.“ Sie wies zudem 
darauf hin, dass für ein gerech-
tes und gutes gesellschaftliches 
Miteinander das Netz sicher für 
alle und frei von Gewalt sein 
müsse.
Cybermobbing, Cyberstalking 
oder sogenanntes Doxing sind 
neue Methoden, die Betroffene 
massiv einschüchtern und be-
drohen. Mitarbeiterinnen von 
Frauenhäusern, Interventions- 
und Beratungsstellen müssen 
auf diese Gefahren reagieren 

können. Aufgrund der großen 
Nachfrage im Hilfesystem grün-
dete sich 2022 in Berlin „Ein 
Team gegen digitale Gewalt“. 
Das Projekt bietet Ge walt schutz-
ein rich tun gen seit November 
2023 spezialisierte Weiterbil-
dung zum Thema digitale Or-
tung und Überwachung, um un-
erwünschte Zugriffe auf Geräte 
und Accounts zu unterbinden. 
„Mit der Einrichtung und perso-
nellen Ausstattung des neuen 
Schwerpunkts „Hasskriminali-
tät und Digitale Gewalt“ seit 
Mitte 2022 konnte der Landes-
frauenrat die Aufklärung und 
Sensibilisierung zum Thema 
Cyber gewalt gegen Frauen und 
Mädchen verstärken“, so Mi-
chelle Angeli, Vorsitzende des 
Landesfrauenrates. Für diese 
Aufgabe fördert das Gleichstel-
lungsministerium seit 2022 ei-
ne zusätzliche Personalstelle 
beim Landesfrauenrat und hat 
dafür mehr Mittel zur Verfü-
gung gestellt. 
„Wir freuen uns sehr, dass die 
Fachkräfte sich die Zeit frei-
schaufeln, um sich diesem wich-
tigen Thema zu widmen“, sagt 
Projektgründerin Inga Pöting. 
„Eigentlich bräuchte jede Ein-
richtung zusätzliches, ausgebil-
detes Fachpersonal für die tech-
nische Sicherheit. Ich hoffe, dass 
unsere Arbeit ein Bewusstsein 
dafür schafft, um die Kompeten-
zen und Ressourcen in den 
Schutzorten zu stärken.“

Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen –  
Unter stützung für Frauen in Not

365 Tage im Jahr, rund um die 
Uhr kostenfrei erreichbar: Das 
Hilfe telefon „Gewalt gegen 
Frauen“ bietet Betroffenen 
erstmals die Möglichkeit, sich 
zu jeder Zeit anonym, kompe-
tent, sicher und barrierefrei 
beraten zu lassen. Qualifizier-
te Beraterinnen stehen den 
Hilfesuchenden vertraulich 
zur Seite und vermitteln sie 
bei Bedarf an Unterstützungs-
angebote vor Ort, etwa an 
eine Frauenberatungsstelle 
oder ein Frauenhaus in der 
Nähe. Barrierefreiheit und 
Mehrsprachigkeit sichern 
den Zugang für Frauen mit 
Behinderung und geringen 
Deutschkenntnissen. Auch 

Angehörigen, Freundinnen 
und Freunden sowie Fachkräf-
ten steht das Hilfetelefon für 
Fragen und Informationen zur 
Verfügung.
Anrufende aus dem deut-
schen Telefon- und Mobilnetz 
erreichen das Hilfetelefon 
„Gewalt gegen Frauen“ ab so-
fort unter der neuen kürzeren 
Nummer 116 016. 
Das Beratungsangebot ist 
weiterhin anonym, kostenfrei, 
barrierefrei und in 18 Fremd-
sprachen verfügbar. Die bishe-
rige Rufnummer 08000  
116 016 bleibt bis auf  
weiteres parallel bestehen.

https://www.hilfetelefon.de
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WENN ICH ETWAS ZU SAGEN HÄTTE!

Zukunft aktiv mitgestalten
Es gibt Momente im Leben, 
in denen wir die Möglich-

keit haben, einen direkten Ein-
fluss auf die Zukunft unserer 
Gemeinschaft auszuüben. Die 
Kommunalwahl 2024 steht be-
vor, und in dieser Zeit des Wan-
dels sowie der Herausforderun-
gen können Sie aktiv mitwirken, 
wenn Sie sich für eine Kandida-
tur für Ihren Gemeinderat, 
Stadtrat oder Verbandsgemein-
derat aufstellen lassen. Lokale 
Gemeinschaften sind das Fun-
dament unseres gesellschaftli-
chen Zusammenhalts, und es ist 
unsere Verantwortung, aktiv an 
ihrer Gestaltung teilzunehmen. 
Diese Gremien sind das zentrale 
Organ der Kommunalpolitik 
und die demokratische Vertre-
tung der Bürger und Bürgerin-
nen einer Gemeinde. Die Kom-
munalwahl 2024 bietet eine 
einzigartige Gelegenheit, die Zu-
kunft der Gemeinden in der Ver-
bandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck aktiv mitzugestalten. Ob 
als Kandidat in einer Partei, als 
Mitglied einer Wählergruppe 
oder als Einzelbewerber – die 
Wahlbeteiligung und das En-
gagement der Bürgerinnen und 
Bürger sind entscheidend für ei-
ne lebendige und demokrati-
sche Lokalpolitik.

Wer sitzt im Gemeinderat?

Die Mitglieder des Gemeinde-
rats werden durch demokrati-
sche Wahlen bestimmt. Diese 
Vertreterinnen und Vertreter 
der Bürgerschaft entscheiden 
gemeinsam mit der Bürger-
meisterin oder dem Bürger-
meister über alle Angelegenhei-
ten, die für die Gemeinde von 
Bedeutung sind. Die Arbeit im 
Gemeinderat ist ein Ehrenamt, 
für das es eine Aufwandsent-
schädigung gibt. 

Aufgaben des Gemeinde-
rats: Gesetzgebung und 
Verwaltungskontrolle

Das Kommunalverfassungsge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt 
regelt klar, welche Aufgaben 
dem Gemeinderat zustehen und 

welche der Bürgermeisterin 
oder dem Bürgermeister oblie-
gen. Der Gemeinderat erlässt 
Satzungen, die als Gesetze für 
die Gemeinde fungieren. Dazu 
gehören beispielsweise Rege-
lungen über die Höhe von Steu-
ern. Er stellt den Haushaltsplan 
auf, der festlegt, wofür im kom-
menden Jahr wie viel Geld aus-
gegeben werden darf. Zudem er-
lässt der Gemeinderat Bebau-
ungspläne, die die bauliche 
Entwicklung der Gemeinde 
steuern.
Diese Entscheidungen sind von 
erheblicher Tragweite und be-
einflussen maßgeblich die Le-
bensqualität der Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort.

Gemeinderatssitzung: 
Demokratische Teilhabe 
live erleben

Die Gemeinderatssitzung ist das 
Herzstück der kommunalen De-
mokratie. Die Bürgermeisterin 
oder der Bürgermeister lädt den 
Gemeinderat zur Sitzung ein 
und übermittelt im Vorfeld In-
formationen sowie Sitzungsvor-
lagen zu den Tagesordnungs-
punkten. In der Sitzung selbst 
nimmt der Gemeinderat Kennt-
nis von einigen Punkten, wäh-
rend er bei anderen über Be-
schlüsse entscheidet.
Die Gemeinderätinnen und Ge-
meinderäte haben das Recht, zu 
jedem Tagesordnungspunkt ih-
re Meinung zu äußern oder Fra-
gen zu stellen. Die Entscheidun-
gen sind frei und unterliegen 
keiner äußeren Einflussnahme. 
Wichtige Anträge können von 
den Gemeinderatsmitgliedern 
eingebracht werden und müs-
sen dann auf die Tagesordnung 
genommen werden.
Die Gemeinderatssitzungen 
sind in der Regel öffentlich, und 
Bürgerinnen und Bürger haben 
die Möglichkeit, daran teilzu-
nehmen. Dies fördert die Trans-
parenz und ermöglicht eine di-
rekte Beteiligung der Bevölke-
rung an den demokratischen 
Prozessen vor Ort.
Die Arbeit im Gemeinderat mag 
ein Ehrenamt sein, aber es ist 

ein Ehrenamt von hoher Verant-
wortung. Die Gemeinderäte und 
Gemeinderätinnen tragen maß-
geblich dazu bei, die Lebensqua-
lität in ihrer Gemeinde zu ge-
stalten und die Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger zu ver-
treten.

Kontrollfunktion  
des Gemeinderats:  
Transparenz und  
Verantwortlichkeit

Neben der Gesetzgebung und 
Entscheidungsfindung hat der 
Gemeinderat auch eine Kont-
rollfunktion. Er überprüft, ob die 
Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister sowie die Gemeinde-
verwaltung ihre Aufgaben ord-
nungsgemäß erfüllen. Der Ge-
meinderat kann Akten einsehen, 
Fragen stellen und somit sicher-
stellen, dass die Beschlüsse des 
Gemeinderats adäquat umge-
setzt werden.

Wie kann ich Gemeinde- 
oder Stadtrat werden?

Die Kommunalwahl 2024 in 
Sachsen-Anhalt steht bevor und 
bietet den Bürgerinnen und 
Bürgern die Chance, aktiv an der 
Gestaltung ihrer Gemeinden 
teilzunehmen. 

Hier ein paar Information wie 
Sie sich wählen lassen können.

1. Was ist eine Kommunalwahl?
Die Kommunalwahl ist eine de-
mokratische Wahl, bei der die 
Bürgerinnen und Bürger über 
die Zusammensetzung der kom-
munalen Vertretungen ent-
scheiden. Diese Vertretungen 
umfassen unter anderem Stadt- 
und Gemeinderäte, Kreistage 
sowie Ortschaftsräte. Ebenso 
werden Bürgermeisterinnen, 
Bürgermeister, Oberbürger-
meisterinnen, Oberbürgermeis-
ter, Landrätinnen und Landräte 
gewählt. Die Kommunalwahl ist 
somit entscheidend für die loka-
le politische Landschaft und be-
stimmt, wer die Belange der 
Bürger vor Ort repräsentiert.

2. Wann ist die Kommunal-
wahl 2024?
Die Kommunalwahl 2024 in 
Sach sen-Anhalt ist für den 9. Juni 
geplant. Dieser „Superwahlsonn-
tag“ beinhaltet neben der Kom-
munalwahl auch die Europa-
wahl. Die Öffnungszeiten der 
Wahllokale sind an diesem Tag 
von 8 Uhr bis 18 Uhr.

3. Wer kann sich wählen lassen?
Grundsätzlich kann sich jeder, 
der die rechtlichen Vorausset-
zungen erfüllt, für kommunale 
Ämter bewerben. Dazu gehören 
sowohl Bürgerinnen und Bürger 
als auch Mitglieder von politi-
schen Parteien. Um gewählt zu 
werden, müssen Sie 18. Jahre alt 
sein und Ihren Hauptwohnsitz 
seit mindestens drei Monaten 
in der Gemeinde haben, für des-
sen Gremium Sie kandidieren.

4. Wie kann ich mich für eine 
Partei oder Wählergruppe 
wählen lassen?
Um sich für ein kommunales 
Amt aufstellen zu lassen, ist die 
Teilnahme an der Kandidaten-
aufstellung durch politische 
Parteien oder Wählergruppen 
erforderlich. Dieser Prozess wird 
in den jeweiligen Satzungen der 
Parteien und Gruppen geregelt. 
Einen Überblick über Parteien 
und Wählergruppen in ihrer Ge-
meinde erhalten Sie auf der 
Webseite der Verbandsgemein-
de unter https://www.arne burg- 
goldbeck.de/kommunalwahl-  
9-juni-2024/ .
Eine Wählergruppe kann aus 
einem Verein oder einer Bürger-
initiative hervorgehen. Dafür 
schließen Sie sich mit Gleichge-
sinnten zusammen, erarbeiten 
eine klare Zielvorstellung und 
lassen sich als Kandidat (Wahl-
vorschlag) von dieser Gruppe 
aufstellen. 
Die Kandidatenaufstellung er-
folgt in diesem Fall durch die im 
Wahlgebiet wahlberechtigten 
Anhänger der Wählergruppe 
(Anhängerversammlung) oder 
durch deren Delegierte (Delegier-
tenversammlung). Dabei hat die 
Wählergruppe das Recht, selbst 
zu entscheiden, wenn sie 



27. Februar 2024 | Ausgabe 2| 18 | HALLO NACHBARN

als zu ihrer Gruppe zugehörig 
betrachtet und wen nicht.
Die Gründung einer Wähler-
gruppe ist nicht an eine be-
stimmte Form gebunden. Es ge-
nügt, dass sich eine Gruppe von 
mindestens drei Personen zu 
dem gemeinsamen Zweck zu-
sammenfindet, einen Wahlvor-
schlag aufzustellen. Eine Wäh-
ler grup pe benötigt keine eigene 
Satzung wie zum Beispiel ein 
Verein oder eine Partei. Es ist 
aber üblich und nützlich, dass 
eine Wählergruppe Mindest-
festlegungen über die Frage der 
Mitgliedschaft und ihre politi-
schen Ziele macht.
Gesetzlich vorgeschrieben ist ein 
Name, der deutlich macht, dass 
es sich um eine Wählergruppe 
handelt, zum Beispiel: Wähler-
vereinigung des Anglervereins 
Iden oder Wählerinitiative „Die 
Petersmarker“ oder Bürgerinitia-
tive der Gärtner Klein Schwech-
ten. Auch gesetzlich vorgeschrie-
ben ist die Wahl eines Vertre-
tungsberechtigten der Gruppe, 
der für diese den Wahlvorschlag 
unterzeichnet und beim Wahllei-
ter einreicht. Das Protokoll der 
Wahl kann der zuständige Wahl-
leiter anfordern.
Neu gegründete Wählergruppen, 
die noch nicht in einem Parla-
ment oder einer kommunalen 
Vertretung Mitglied sind/waren, 
benötigen Unterstützungsunter-
schriften. Die Anzahl der not-
wendigen Unterschriften finden 

Sie unter Punkt  5. Ihre Unterla-
gen reichen Sie bis zum 2. April 
2024, 18:00 Uhr bei der Verwal-
tung der Verbandsgemeinde Ar-
neburg-Goldbeck ein. (siehe 
Punkt 6)

5. Wie kann ich mich als Ein-
zelbewerber wählen lassen?
Als Einzelbewerber haben Sie die 
Möglichkeit, sich direkt ohne 
Parteizugehörigkeit aufstellen 
zu lassen. Dafür müssen sie ge-
mäß den Vorgaben des Kommu-
nalwahlgesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) eine 
bestimmte Anzahl an Unterstüt-
zungsunterschriften sammeln, 
um ihre Kandidatur für das Gre-
mium, für das Sie auch wahlbe-
rechtigt sind, zu legitimieren.
Die Unterschrift muss von ei-
nem Wahlberechtigten erfol-
gen, der für das Gremium wahl-
berechtigt ist, für das Sie kandi-
dieren. Jeder Wahlberechtigte 
darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Hat er mehrere 
Wahlvorschläge unterzeichnet, 
so sind die Unterschriften auf 
Wahlvorschlägen ungültig, die 
nach der ersten Bescheinigung 
des Wahlrechts eingehen.
Es werden dabei nur solche Un-
terstützungserklärungen be-
rücksichtigt, die zwischen dem 
Zeitpunkt der Bekanntmachun-
gen zur Wahl und dem Ende der 
Einreichungsfrist (2. April 2024, 
18:00 Uhr) abgegeben worden 
sind.

6. Wo erhalte ich die Unterla-
gen, wenn ich mich wählen 
lassen möchte?
Die notwendigen Unterlagen 
und Informationen zur Bewer-
bung für ein kommunales Amt 
sind in den Verwaltungen in 
Goldbeck und Arneburg erhält-
lich. Diese Unterlagen umfassen 
die erforderlichen Formulare für 
die Einreichung der Kandidatur 
sowie weitere relevante Infor-
mationen, die die Wahl betref-
fen. Diese Unterlagen sind bis 
zum Dienstag, den 02. April 
2024, 18.00 Uhr bei dem Ge-
meindewahlleiter unter der 
nachfolgend aufgeführten Ad-
resse einzureichen:

Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck
Gemeindewahlleiter /  
bei der Verbandsgemeinderats-
wahl ist es der Verbands-
gemeindewahlleiter

An der Zuckerfabrik 1
39596 Goldbeck 

7. Wer kann mich wählen?
Wahlberechtigt sind alle Perso-
nen, die 16 Jahre oder älter sind 
und in ihrem Wahlbezirk wahl-
berechtigt sind. Die genaue Fest-
legung der Wahlberechtigung 
erfolgt durch die Wahlbenach-
richtigung, die im Vorfeld ver-
schickt wird. Bürgerinnen und 
Bürger können dann im Wahllo-
kal oder durch Briefwahl ihre 
Stimme abgeben.

8. Wie erfahre ich, ob ich ge-
wählt wurde?
Nachdem am 9. Juni um 18 Uhr 
die Wahllokale schließen, wer-
den die Stimmen ausgezählt. 
Das Ergebnis wird auch auf der 
Webseite der Verbandsgemein-
de Arneburg-Goldbeck veröf-
fentlicht.

Anzahl der notwendigen Unterstützerunterschriften:

Gremium Unterschriften Abgabe der Unterlagen
Verbandsgemeinderat 76 Verwaltung in Goldbeck
Stadtrat Arneburg 13 Verwaltung in Arneburg
Gemeinderat Eichstedt 7 Verwaltung in Goldbeck
Gemeinderat Goldbeck 11 Verwaltung in Goldbeck
Gemeinderat Hassel 8 Verwaltung in Goldbeck
Gemeinderat  
Hohenberg-Krusemark

10 Verwaltung in Goldbeck

Gemeinderat Iden 7 Verwaltung in Goldbeck
Gemeinderat Rochau 8 Verwaltung in Goldbeck
Stadtrat Hansestadt  
Werben (Elbe)

9 Verwaltung in Goldbeck
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GEBURTSTAGE IM MÄRZ 2024

Arneburg
08.03. Wolfgang Mnich 70
19.03. Helmut Fleischhauer 85
21.03. Günter Krause 90
31.03. Detlef Vatterodt 70

Eichstedt (Altmark) 
23.03. Lisa Landgraf 95

Eichstedt (Altmark)  
OT Baben
10.03. Heinz Ohmenzetter 95

Goldbeck
09.03. Uwe Günther 70
15.03. Manfred Stolzenberg 80
24.03. Karla Thomas 75

Hansestadt Werben (Elbe)  
OT Berge
02.03. Heinz Bär 75
27.03. Ingrid Schulz 85

Hansestadt Werben (Elbe)  
OT Giesenslage
14.03. Manfred Wünsche 80

Hassel 
17.03. Ewelin Kunde 75
29.03. Bärbel Klemm 70
30.03. Klaus Bindemann 70

Hassel 
OT Sanne
11.03. Rule Wiechmann 80

Hohenberg-Krusemark 
08.03. Angela Specht-Nix 75
13.03. Rosemarie Schmidt 70

Hohenberg-Krusemark  
OT Schwarzholz
10.03. Hans-Joachim 
 Dorozynski 70

Hohenberg-Krusemark  
OT Groß Ellingen
24.03. Werner Hensel 70

Iden
08.03. Ulrich Graul 80
10.03. Manfred Panhans 70

Iden 
OT Busch
17.03. Edeltraud Schulz 70

Iden 
OT Rohrbeck
30.03. Gerald Rebitzer 75

Rochau
17.03. Inge Zeidler 90
19.03. Birgit Wockatz 70
21.03. Christa Henning 85

Rochau 
OT Schartau
13.03. Gerhard Francke 75

Rochau 
OT Klein Schwechten
13.03.  Sieghard Reymann 80
24.03.  Joachim Lenz 90

GESUNDHEIT, WOHLERGEHEN UND VIEL GLÜCK! 

Allen Jubilaren die  
besten Wünsche  
zu ihrem Ehrentag!

PFARRBEREICH  
KÖNIGSMARK

GOTTESDIENSTE & ANDACHTEN:

SA | 02.03. 
18:00 Uhr | Düsedau (Andacht)
SO | 03.03. (Oculi)
09:00 Uhr | Hindenburg
10:30 Uhr | Erxleben
SA | 09.03. 
18:00 Uhr | Düsedau (Andacht)
SO | 10.03. (Laetare)
regionaler ökumenischer 
Kreuzweg: 
13:00 Uhr | ab Jarchau (Kirche),
ca. 14:00 Uhr | über Baumgarten 
(Kirche),
ca. 15:30 Uhr | nach Eichstedt 
(Kirche), (anschl. Kaffeetrinken)
SA | 16.03. 
18:00 Uhr | Düsedau (Andacht)
SO | 17.03. (Judica)
09:00 Uhr | Berge
10:30 Uhr | Schwarzholz
SO | 24.03. (Palmarum)
09:00 Uhr | Rengerslage
10:30 Uhr | Düsedau
DO | 28.03. (Gründonnerstag)
18:00 Uhr | Osterburg (GD in der 
Burgstraße + Tisch-Abendmahl 
mit anschließendem Sättigungs-
mahl)
FR | 29.03. (Karfreitag)
14:00 Uhr | Iden (+ Hlg. Abend-
mahl)
SA | 30.03. (Karsamstag)
22:00 Uhr | Walsleben (Oster-
feuer + Taizé-Gottesdienst + 
Osterfrühstück)
SO | 31.03. (Ostersonntag)
10:30 Uhr | Meseberg  
(Zentraler Familiengottesdienst 
zum Osterfest)
GEMEINDEVERANSTALTUNGEN:

Pfadfinderarbeit/ Christenlehre/ 
Flötenkreis:
Nach Absprache mit Gem.-Päd. 
Karin Diebel, Tel: 039390-81837

Konfirmandenarbeit des 
Pfarrbereiches Königsmark:
Pfarrhaus Osterburg: 
nach Absprache mit Pfr. Gordon 
Sethge, Tel: 03937-82695

GKR-Sitzung 
DI | 5. März | 18.00 Uhr
für das Kirchspiel  
Königsmark- Meseberg:  
in Königsmark (Pfarrhaus)
MI | 6. März | 18.00 Uhr
für die Gemeinde Iden:  
ehem. Pfarrhaus Iden

Gemeindenachmittage 
DI | 5. März | 14.30 Uhr
für das Kirchspiel  
Königsmark- Meseberg:
i. d. Winterkirche Meseberg
DI | 19. März | 14.30 Uhr
für das Kirchspiel Erxleben:
im DGH Erxleben
DI | 26. März | 14.30 Uhr
für die Gemeinde Iden:
im Pfarrhaus Iden

Die Kirchengemeinde Iden lädt 
Sie ganz herzlich ein, bei der 
diesjährigen Kirchenreinigung 
mitzuhelfen: am Samstag, dem 
16. März, um 13.00 Uhr. 
Bitte Staubtücher und Besen 
mitbringen. Wir freuen uns auf 
viele fleißige Hände. 
Der Gemeindekirchenrat Iden

PFARRBEREICH  
KLEIN SCHWECHTEN

GOTTESDIENSTE MÄRZ
 SO | 10.03.
13:00 Uhr | Kreuzweg Jarchau – 
Eichstedt 
 SO | 17.03.
09:00 Uhr | Plätz
10:30 Uhr | Klein Schwechten
 SO | 24.03.
09:00 Uhr | Krusemark
10:30 Uhr | Bertkow
 DO | 28.03. (Gründonnerstag)
17:00 Uhr | Eichstedt –  
Tischabendmahl
 FR | 29.03. (Karfreitag)
09:00 Uhr | Klein Schwechten
10:30 Uhr | Schartau
 SO | 31.03. (Ostersonntag)
09:00 Uhr | Häsewig
10:30 Uhr | Rochau

KIRCHLICHE NACHRICHTEN
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AUS DEN GEMEINDEN

22.03. |  Servus Peter – Das Kult-Musical für die ganze Familie 
Stadthalle Arneburg

30.03. |  Ostereiersuchen im Kräutergarten 
Kunst- und Kulturscheune

01.05. |  Kaffee u. Kuchen mit Musik 
Kunst- und Kulturscheune

02.05. |  Ausstellung Malzirkel aus Lüderitz 
Kunst- und Kulturscheune

25.05. |  Zirkustheater „Eine Reise in die ambivalente Welt“ |  
Kunst- und Kulturscheune

20.06. |  Ausstellung Frau Lobbenstein –  
Bilder und Gefäße aller Art 
Kunst- und Kulturscheune

VERANSTALTUNGEN DER STADT ARNEBURG

ALTENZAUNER FORUM FÜR ZEITGESCHICHTE, LITERATUR UND MUSIK

14. Gutshauskonzert am 2. März
Das Altenzauner Forum für 
Zeitgeschichte, Literatur und 

Musik des Arneburger Kultur- 
und Heimatvereines lädt sehr 
herzlich zum 14. Gutshauskon-
zert am Sonnabend den 2. März 
2024, um 16.00 Uhr in den Saal 
des Herrenhauses Altenzaun, 
Hofstr. 3 ein. 
Auf dem Programm stehen Wer-
ke für Solo-Violine von Johann 
Sebastian Bach (*1685 – †1750): 
Suite Nr. 6 für Cello; Eugène  Ysaÿe 
(*1858 – †1931): Sonate Nr.  2 in 
A-moll, Op. 27 No. 2 , Sergei Vasi-
lyevich Rachmaninoff (*1873 –  
†1943): Prelude in G-moll. Als 
Solis ten dürfen wir Herrn Juan- 
Esteban Rendón, einen kolum-
bianischer Geiger begrüßen, der 
nach vielen Stationen seiner 
künstlerischen Entwicklung seit 
2022 Konzertmeister der Neuen 
Philharmonie in Berlin ist. 
Wie fing es an? „Bereits mit 
zwölf habe ich die 1. Sinfonie 
von Beethoven gespielt. Seit 
dem wusste ich: Wow, das ist es. 
Im Alter von 14 Jahren wechsel-
te ich auf ein Musikgymnasium, 
weil ich spürte, dass Talent allei-
ne nicht mehr ausreichte und 
ich mehr Zeit zum Lernen 
brauchte. Anfangs hatte ich 
noch diesen Zwiespalt in mir: 
Ich liebte es, klassische Musik zu 
spielen, aber mochte sie nicht 
besonders. Das erzählte ich mei-

nem Lehrer. Der lächelte und 
sagte: Ich gebe Dir zwei Wochen, 
dann hast Du Deinen iPod voller 
klassischer Musik. Natürlich ha-
be ich die Wette verloren. Mit 19 
hatte ich meinen ersten Bache-
lor gemacht – und an der UdK in 
Berlin dann weiterstudiert.
Sein großes Interesse an Solo-
Vio line, Kammermusik sowie 
an lateinamerikanischer Musik 
brachte ihn dazu, eine Karriere 
als vielseitiger Violinist und 
 Solist anzustreben. In seinem 
Herkunftsland feierte Juan-
Este ban Rendón schon als jun-

ger Musiker einige Erfolge. 2013 
erhielt er den ersten Preis des 
vom Philharmonischen Orches-
ter Bogotá organisierten Wett-
bewerbs „Ciudad de Bogotá“ so-
wie den Alliance Françaises 
 „Jóvenes Talentos de la Música“ 
Preis. Ebenfalls wurde Juan-Es-
teban Rendón mehrmals für die 
renommierte Konzertreihe 
„ Serie de los Jóvenes Intérpre-
tes“ ausgewählt, was ihn dazu 
brachte, landesweit sein großes 
Talent unter Berweis zu stellen. 
Dank der Stiftung Fundación 
Salvi beteiligte er sich mehrmals 

am Cartagena International 
Music Festival als Stipendiat, wo 
er u.  a. vom Borodin Quartett 
Meisterkurse erhielt. Juan-Este-
ban studierte bei Fabio Santana 
in Bogotá und bei Simone Ber-
nardini und Prof. Mo Yi an der 
Universität der Künste Berlin. 
2017 nahm er am „International 
Violin Competition Vasco Abad-
jev“ in Sofia, Bulgarien, teil. 2022 
hatte er seine erste Tour als  
Solo violinist mit Orchestern in 
Deutschland. Derzeit spielt er 
 eine anonyme Geige aus dem 
19.  Jahrhundert und dank der 
Unterstützung der Takaya-Ura-
kawa-Stiftung, einen Bogen von 
Gregor Walbrodt. Er lebt in Ber-
lin. 
Wir dürfen uns auf ein außerge-
wöhnliches Konzert, das 14. Guts-
hauskonzert, mit dem Spitzen-
musiker Juan-Esteban Rendón 
freuen, der solistische Musikstü-
cke für die Violine vorträgt, die 
rela tiv selten in den Konzertsälen 
erklingen. 

Adelheid Johanna Preß

INFO
Voranmeldungen sind, wegen 
begrenzter Platzzahl erbeten. 
Handy: 0178 / 2587449 
E-Mail: Altenzaunerforum@
email.de 
Der Eintritt beträgt 15,00 €.  
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GRUNDSCHULE ARNEBURG

Grundschüler im Lesewettstreit
Große Aufregung herrschte 
bei den Schülern der beiden 

dritten und vierten Klassen in 
der Arneburger Grundschule, 
denn die 2. Stufe des Leselöwen- 
Vorlesewettbewerbs stand am 
Montag, dem 29.01.2024, an. 
Fünf Schüler hatten sich bereits 
im Vorfeld für die 2. Stufe quali-
fiziert. Nun erwarteten sie neue 
Herausforderungen, um am En-
de den begehrten Leselöwen- 
Preis, sowie Siegerurkunden mit 
nach Hause nehmen zu können.
Im 1. Aufgabenteil ging es um 
die Vorstellung eines selbst aus-
gewählten Kinderbuches, das 
das Schülerpublikum mit Inter-
esse verfolgte. Bücher wie „Mo-
mo“, „SpooKI“ oder „Oma Herta 
und die Schmugglerbande“ spra-
chen die Schüler an. Die zweiköp-
fige Jury bewertete das Textver-
ständnis, die Lesetechnik sowie 
die Textgestaltung und vergab 
zusätzliche Punkte für das Be-
antworten von Fragen zum Buch.
Im 2. Teil lasen die Schüler einen 
altersgerechten, aber ihnen un-
bekannten Text vor. Auch hier 
spielten die Lesetechnik und 
Textgestaltung eine große Rolle. 
Fünf Fragen zur Sinnerfassung 
ließen erkennen, ob der Vortra-
gende ebenso den Inhalt des 
Textes verstanden hatte.

Trotz Aufregung ist es den fünf 
Schülern gelungen, eine tolle 
Leistung zu zeigen, auf die sie 
stolz sein können.
Sieger wurde Lando Altrogge 
aus der Klasse 4. Er darf nun den 
Leselöwen-Preis samt Sieger-
urkunde und Bücherscheck sein 
Eigen nennen. Über den 2. und 

3.  Platz und je einen Bücher-
scheck, einzulösen in der Win-
ckelmann-Buchhandlung, freu-
ten sich Carlotta Jäger und 
Richard Vater. Die Schülerinnen 
Madita Lehmann und Amelie 
Krügel erhielten für ihre erfolg-
reiche Teilnahme Bücherpreise.
Ein herzliches Dankeschön für 

die Mitarbeit geht an das Jury-
mitglied Frau Mäcker, Inhaberin 
der Winckelmann-Buchhand-
lung.
Auf eine Fortsetzung im neuen 
Schuljahr freuen sich jetzt schon 
alle Beteiligten.

Das Team der  
Grundschule Arneburg

GRUNDSCHULE ARNEBURG

Endlich wieder Fasching
Nach einigen Jahren Pause 
feierten die Kinder der 

Grundschule Arneburg endlich 
wieder Fasching.
Der Tag begann aber erst einmal 
mit der Übergabe der Halbjahres-
zeugnisse, die von den Kindern 
stolz in Empfang genommen 
wurden. Nach einem Frühstück 
machten sich alle Grundschüler 
mit ihren wunderschönen, phan-
tasievollen Kostümen auf den 
Weg zum Seniorenheim „Elbresi-
denz“, um dort für ausgelassene 
Stimmung zu sorgen.
Die BewohnerInnen erwarteten 
die Kinder mit großem Hallo, 
 Jubeln und Süßigkeiten. Es wür-
de auch die eine oder andere 

Freudenträne weggedrückt …
Wieder in der Schule, gab es für 
die Schüler verschiedene Statio-
nen, an denen so Einiges gebo-
ten wurde. Es wurden Prinzes-
sinnen geschminkt und Ge-
schicklichkeitsspiele angeboten. 
Im großen Mehrzweckraum 
konnte getanzt werden. Und 
wer sich nicht so ganz korrekt 
verhalten hatte, kam ins „Ge-
fängnis“ und musste auf der 
Matte sein sportliches Können 
zeigen unter den strengen Au-
gen der Securitys.
Wir hatten einen tollen Tag, an 
den sich alle sehr gern erinnern.

Das Team der  
Grundschule Arneburg
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VERBUNDSCHULE GOLDBECK-IDEN

Fasching in Iden
Am letzten Schultag vor 
den Winterferien fand tra-

ditionell in der Verbundschule 
Goldbeck-Iden der Schulfa-
sching statt.
Am Standort Iden wurde nach 
einer gemeinsamen Einstim-
mung im Foyer zünftig losge-
legt mit dem Feiern.
Man konnte zu flotten Rhyth-
men in der Disco tanzen und 
sich frische Pfannkuchen und 
leckere Säfte schmecken lassen. 
Weiterhin gab es Wettkämpfe 
und Bastelangebote und die 
Stuhltanzchampions wurden 
ermittelt.
Ein großer Spaß mit anschlie-
ßendem Bonbonregen!
Nach der Ausgabe der Halbjah-
reszeugnisse wurden die Schü-
ler in die Winterferien entlas-
sen – ein toller Tag für alle Kin-
der!

Verbundschule Goldbeck-Iden
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AUFTRAG FÜR DIE OSTERHÄSIN

12. Osterkindertag in Rochau
Im Rochauer Osterhasenla-
ger herrscht Aufregung. Der 

Förderverein der Freiwilligen 
Feuerwehr war vor ein paar Ta-
gen zu Gast und bat wie in je-
dem Jahr um Unterstützung für 
den Osterkindertag. Doch der 
Osterhase hat einen so vollen 
Terminkalender, dass er nicht 
zusagen konnte. Was nun? Es 
musste eine Lösung her. Viele 
Varianten wurden diskutiert 
und wieder verworfen. Und 
dann eine rettende Idee: Die Os-
terhäsin wird diesen wichtigen 
Außentermin übernehmen. Bis-
her war sie vor allem für die 
Farbgestaltung der Ostereier zu-
ständig. Nun darf sie die Oster-
hasenparade anführen und den 
Startschuss zum großen Eier-
sammeln übernehmen.   

Am 30. März 2024 lädt Frau 
Lampe all ihre Freunde aus Nah 
und Fern nach Rochau ein. 
Die große Osterhasenparade 
startet pünktlich um 15:00 Uhr 
an der ehemaligen Milchtank-
stelle, kurz hinter dem Ortsein-
gang von der B 189 kommend 

und führt durch das Dorf bis zur 
Festwiese. Für das leibliche 
Wohl ist natürlich auch gesorgt.

Die Osterhäsin ist ganz doll auf-
geregt. Wird alles klappen? Wer-
den auch viele Kinder mit ihren 
Muttis, Vatis, Geschwister, On-

kel und Tanten kommen? Der 
Förderverein ist sicher, dass auf 
alle Hasenfreunde Verlass ist. 
Also dann auf zum 12. Osterkin-
dertag in Rochau!

Im Anschluss an den Osterkin-
dertag bittet der Förderverein 

der Freiwilligen Feuerwehr Ro-
chau/Schartau e. V. zum Oster-
feuer auf die Festwiese an der 
Rochauer Merzweckhalle. Start 
ist um 18:30 Uhr!

Hannes Rühlmann
Rochauer Pressedienst
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ROCHAUER CARNEVALS GEMEINSCHAFT 

Planungen für 60. Session laufen bereits
Die 59. Session der Rochauer 
Carnevals Gemeinschaft ist 

Geschichte. Anstrengende Wo-
chen und Monate liegen hinter 
den Vereinsmitgliedern um Prä-
sident Frank Bräuer. Das sie 
nicht nur die Mehrzweckhalle 

rocken können, sondern auch 
im Straßenkarneval ordentlich 
für Stimmung sorgen, konnten 
sie am Wochenende vor Rosen-
montag in Osterburg und See-
hausen noch einmal unter Be-
weis stellen. Auf ihrem bunt ge-

schmückten Truck, den die 
Firma Pieper-Transporte aus 
Stendal freundlicherweise zur 
Verfügung stellte, nahmen sie 
mit närrischer Fröhlichkeit an 
den Umzügen teil. Mit der be-
liebten Nachmittagsveranstal-

tung bei Kaffee und Kuchen so-
wie dem Kinderkarneval schloss 
sich dann die närrische Tür der 
Session 2023/24. Der Elferrat be-
dankte sich zum Abschluss mit 
einem gemütlichen Beisam-
mensein bei allen Aktiven für 
ihren Einsatz. 
Doch wie heißt es so schön: 
„Wenn sich eine Tür schließt, 
wird sich eine neue Tür öffnen.“ 
Und so haben die Vereinsmit-
glieder bereits die Hand auf der 
Klinke. Es laufen die Planungen 
für die 60. Session der RCG, denn 
es soll ein besonderes Jubiläum 
werden und dann ist da ja auch 
noch die 6. Oktobergaudi zu or-
ganisieren. Sie findet am 
28.  September 2024 statt. So 
sind die Karnevalisten auch zwi-
schen Aschermittwoch und 
dem 11.11. weiter voll gefordert, 
bis es dann wieder heißt: 
„ Rochau – es lacht!“

Hannes Rühlmann
Rochauer Pressedienst

„DJ DAVID AND FRIENDS“ AUS ROCHAU

Werbung für Speckgrabenquartett
Straßenkarneval? Na klar, 
auf jeden Fall. Für „DJ David 

and friends“ aus Rochau war es 
Ehrensache, mit bester Laune 
und stimmungsvoller Discomu-
sik die Umzüge in der Region, so 
wie hier in Osterburg, mitzuge-
stalten. Mit ihrem Mottowagen 
machten sie nicht nur Werbung 
in eigener Sache, sondern auch 
gleichzeitig für das Osterburger 
Spargelfest 2024. Hier werden 
sie als Mitglieder des „Speck-
graben-Quartetts“ diese Veran-
staltung aktiv mitgestalten.  

Hannes Rühlmann
Rochauer Pressedienst
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ROCHAUER KULTURVEREIN

Programm für 2024 vorgestellt

Auf seiner letzten Jahres-
hauptversammlung hat der 

Kulturverein zu Rochau e. V. un-
ter anderem auch seine ersten 
Ideen für ein facettenreiches 
Programm 2024 vorgestellt. 
Hier einige Höhepunkte:
Bereits am Wochenende vom 5. 
bis 7. April lädt der Verein zu ei-
ner Ausstellung „Fotografie trifft 
Aquarell“ in die Dorfkirche zu 
Rochau einladen. Sylvia Hensel 
aus Walsleben und Oksana Nie-
mann aus Rochau präsentieren 
ihre künstlerischen Werke der 
Öffentlichkeit. 
Der nächste Höhepunkt wird 
dann die Eröffnung des Rochau-
er Lindenfestes am 31. Mai sein. 
Hier ist es dem Kulturverein ge-
lungen, die Polit-Kabarettistin 
Simone Solga für einen Auftritt 
zu gewinnen. Simone Solga, 
nach eigenen Aussagen zwi-
schen Theaterkulissen aufge-
wachsen, wird mit ihrem Pro-
gramm „Ist doch wahr!“ ihre 
ganz persönliche Revolution 
starten und die Dinge einfach 
beim Namen nennen. So Frau 
Solga auf ihrer Homepage (Zitat) 

„…  ist das Leben zu schön, zu 
kurz und viel zu lustig, um es 
sich von den Bekloppten mies 
machen zu lassen.“ 
Karten für diese Veranstaltung 
gibt es unter anderem im Ro-
chauer Mini-Lädchen und in der 
Stendaler Bauernschänke!
Für den 10.  August plant der 
Kulturverein wieder seine 
„Summerfeeling pur – Open-
Air-Party und im September fei-
ert der Verein gemeinsam mit 
Anwohnern das 50-jährige Jubi-
läum des Spitzbuben-Viertels in 
Rochau-(Schwarzenhagen).
Im Oktober feiert dann die im 
Jahre 1674 von Caspar Hoppen-
stedt aus Arendsee geschaffene 
Kanzel in der Rochauer Dorfkir-
che ihren 350. Geburtstag. Am 
Wochenende vom 4. bis 6. Okto-
ber wird der Kulturverein im 
Rahmen dieses Jubiläums auch 
wieder eine Herbstausstellung 
organisieren.
Das Jahr klingt dann im Dezem-
ber mit dem traditionellen 
Weihnachtssingen aus.

Hannes Rühlmann
Rochauer Pressedienst

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

Rochauer Brandschützer  
treffen sich am 1. März

Am 1. März treffen sich um 
18:30 Uhr die Kameradin-

nen und Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr Rochau in 
der Mehrzweckhalle zu ihrer 
Jahreshauptversammlung. Um 
19:30 Uhr findet dann an glei-
cher Stelle die Jahreshauptver-
sammlung des Fördervereins 
der Freiwilligen Feuerwehr Ro-
chau/Schartau statt. Viel haben 

sich die Brandschützer und ihre 
Förderer für die kommenden 
zwölf Monate vorgenommen. 
Nun gilt es, die Ideen zu bündeln 
und in die entsprechenden For-
men zu gießen. Der Rochauer 
Pressedienst wird in der nächs-
ten Ausgabe dazu berichten.

Hannes Rühlmann
Rochauer Pressedienst

JAHRESVERSAMMLUNG DER  
JAGDGENOSSENSCHAFT LINDTORF 

Einladung 
Hiermit sind alle Eigentü-
mer von Grundflächen des 

gemeinschaftlichen Jagdbezir-
kes recht herzlich eingeladen:

Ort:  Feuerwehrgeräte- 
 haus in Lindtorf
Datum:  04.04.2024
Zeit:  19:00 Uhr

1. Begrüßung, Eintragung der 
Mitglieder in die Anwesen-
heitsliste

2. Feststellung der Beschluss-
fähigkeit und der Ordnungs-
mäßigkeit der Ladung

3. Bericht des Vorstandes
4. Entlastung des Vorstandes 

für das Jagdjahr

5. Kassenbericht
6. Wahl der Kassenprüfer
7. Beschluss über die Verwen-

dung der Jagdpacht
8. Bericht der Pächter

Ich weise darauf hin, dass die 
Flächen, die mehreren Eigen-
tümern gehören, nur durch die 
Anwesenheit aller Eigentümer 
dieser Flächen oder durch amt-
lich bestätigte Vollmachten al-
ler nicht anwesenden Eigentü-
mer dieser Flächen zur Ab-
stimmung berechtigen.

Der Vorstand
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AUS DER GESCHICHTE DES DORFES GETHLINGEN – FORTSETZUNG

Von den Gethlinger Rittergütern
1. Die Familie von Rintorff

Das uralte, angesehene, 
stark ausgebreitete und be-

güterte altmärkische Adelsge-
schlecht besaß seine Hauptgü-
ter in Groß Ellingen, Flessau, 
Giesenslage, Grassau, Rindtorf, 
Rochau, Rönnebeck, Wende-
mark (Parishof), Hindenburg, 
Gethlingen und Iden.
Ihr Wappen zeigt im Schild ei-
nen im weißen Feld auf grünen 
Rasen schreitenden roten Stier 
mit einen um den Hals hängen-
den goldenen Band und zwei 
abflatternden weißen Enden. 
Auf dem Helm sieht man den 
Stier wachsend zwischen zwei 
weißen Büffelhörnern.
Die erste urkundliche Erwäh-
nung eines Johann von Rintorff 
findet sich bereits 1255 in Iden. 
Mit einer am Tage Stephanus 
des Märtyrers, dem 26. Dezem-
ber 1337, in Wittstock ausge-
stellten Urkunde überließ Mark-
graf Ludwig der Bayer dem Rit-
ter Erenbrecht (Ermbrecht) von 
Rintorff und seinen rechten Er-
ben und Nachkömmlingen 8  ½ 
Stück aus der Bede in Gethlin-
gen. Umfangreiche Getreidehe-
bungen überließen im 15.  Jahr-
hundert die von Rintorff den 
Vika rien der Stendaler St.- Ma-
rien-Kirche und dem Stendaler 
Bürger Hans Garlipp. Die He-
bungen ruhten auf dem Schul-
zenhof sowie auf den Hö-fen 
von Simon Bethe und Heino 
Berndes. 1471 besaß Curt von 
Rintorff neben dem größten Teil 
Gethlingens auch den Rittersitz 
im nahe gelegenen Hindenburg. 
Eine der schillerndsten Persön-
lichkeiten aus dem Geschlechte 
derer von Rintorff auf Gethlin-
gen ist der Magdeburger Dom-
herr Joachim von Rintorff. Über 
dessen Leben ist in der 1582 in 
Druck erschienenen Leichenpre-
digt des Stendaler Superinten-
denten Magister Sabello Kem-
nitz zu entnehmen. Joachim von 
Rintorff wurde als Sohn Curt 
von Rintorffs, Kurfürstl. Rat und 
Erbgesessener auf Gethlingen 
und Paris-Wendemark, und der 
Catharina von Glaubitz 1527 in 
Gethlingen geboren. Nach dem 

Besuch der Schulen in Oster-
burg, Stendal und Magdeburg 
studierte er auf den Universitä-
ten Frankfurt a.  O. und Witten-
berg Theologie, Philosophie und 
die Rechtswissenschaften. Es 
folgte eine zweijährige Ka va-
liers tour durch Frankreich 
(Welsch land). Darauf wirkte er 
einige Jahre im Domstift Hal-
berstadt. Bereits 1537 hatte der 
Vater den zehnjährigen Knaben 
für die Anwartschaft als künfti-
gen Magdeburger Domherrn 
einschreiben lassen. Mit der Er-
langung einer Majorpräbende 
(Pfründe), allerdings noch ohne 
Sitz- und Stimmrecht, erfüllten 
sich 1567 die in den Sohn ge-
setzten Hoffnungen des Vaters. 
Im Besitz der wirklichen Major- 
Präbende konnte Joachim von 
Rintorff 1570 ein jährliches Ein-
kommen von mehreren tausend 
Talern genießen. Am 16. Okto-
ber 1575 vermählte er sich zu 
Magdeburg mit Cäcilie von Lü-
deritz (1552-1584), einer Tochter 
des Christoph von Lüderitz und 
der Elisabeth von Wolffen, geb. 
Edle von Plotho. Aus dieser Ehe 
gingen zwei Töchter hervor. Zu-
sammen mit seiner Frau floh er 
vor der im Sommer 1582 in 
Magdeburg wütenden Pest auf 
sein Erbgut Gethlingen. Dort am 
18. September angekommen, 
warf ihn aber bereits am 30. 
September ein langjähriges 
Schwindsuchtleiden auf das 
Siechbett, wo er „im Beisein vie-
ler guter Leute von Adel und an-
derer“ am 29. Oktober verstarb. 
Im von Rintorffschen Erbbe-

gräbnis in der Hindenburger 
Kirche fand er die letzte Ruhe-
stätte. Ein Grabstein vor dem 
 Altar erinnerte bis zu Anfang 
des 19.  Jahrhunderts noch an 
den Verstorbenen. Er zeigte Joa-
chim von Rintorff als Ritter im 
Festornat mit Gebetbuch und 
Handschuh in den Händen. Laut 
dem märkischen Historiker Jo-
hann Christoph Beckmann 
(1641 – 1717) trug der Stein die 
Inschrift: „Anno 1582.  29. Octob. 
Obiit in Gethlingen Reverendus 
ac nobilis Dns. Joachimus a Rin-
torf cuius anima requiescat in pa-
ce aetatis suae 55.“ [Die Überset-
zung lautet: „Im Jahre 1582, den 
29.  Oktober, starb in Gethlingen 
der Ehrenfeste und Edle Herr 
 Joachim von Rintorf – dessen See-
le in Frieden ruhe, – seines Alters 
55 Jahre.“]
Der Kurfürst Joachim Friedrich 
belehnte am 24. April 1598 
Matthias, Peter und Joachim 
von Rintorff über Gethlingen, 
Iden und Wendemark (Paris-
hof). Der im Lehnbrief erwähn-
te Joachim von Rintorff auf 
Gethlingen war zweimal ver-
heiratet. Aus seiner ersten Ehe 
(im April 1602 Eheschließung-
mit Dorothea von Düsedow 
(Düsedau) aus dem Hause Wel-
le, gingen ein Sohn und zwei 
Töchter hervor. Die zweite Ehe 
mit  Anna Maria Elisabeth von 
Görne (Göhren) blieb kinderlos.
Dessen Tochter Hippolyta Ger-
trud von Rintorff vermählte sich 
um 1635 mit einem vermutlich 
aus Schottland gebürtigen 
Herrn von Mitchel, den es im 

Dreißigjährigen Krieg nach 
Deutschland verschlagen hatte. 
Verdeutscht nannte sich das Ge-
schlecht darauf „von Mietzel“. 
Als Mitgift erhielt sie von ihrem 
Vater aus dem Leibgedinge ihrer 
Mutter einen ganzen oder hal-
ben Meierhof bei Hindenburg.
Elias von Rintorff, der 1603 ge-
borene Sohn aus erster Ehe, war 
mit Gertrud von Buchwald ver-
heiratet. Ohne einen leiblichen 
Erben zu hinterlassen, verstarb 
am Himmelfahrtsabend, dem 
12.  Mai 1675, der Kapitän Elias 
von Rintorff. Laut Erbfolge fiel 
das Rittergut I nun an die Porit-
zer Linie – an dessen Vettern 
Esaias Valentin und Jobst Chris-
toph von Rintorff. Da Esaias Va-
lentin bereits am 18. November 
1675 in Poritz – zwei noch un-
mündige Söhne hinterlassend – 
verstarb, blieb vorerst alleiniger 
Lehnfolger dessen Bruder Jobst 
Christoph von Rintorff. Das 
Gethlinger Gut bewohnte deren 
jüngerer Bruder Jobst Gottfried 
von Rintorff, welcher sich um 
1683 mit Maria von Hitzacker, 
der ältesten Tochter seines Guts-
nachbarn Heinrich Otto von 
Hitzacker, vermählte. Auf dem 
Gut lastende Schulden veran-
lassten Jobst Christoph von Rin-
torff am 28. Juli 1691 dazu, sei-
nen Anteil an Gethlingen nebst 
Zubehör für 3000 Taler durch 
„beständigen unwiderruflichen 
Erbkauf“ an seine Idener Groß-
vettern Erdmann Ludolph, Peter 
und Elias Daniel von Rintorff ab-
zutreten (konfirmiert am 22. Ap-
ril 1692). 
Der 1670 in Iden geborene Elias 
Daniel von Rintorff war zwei-
mal verheiratet. Dessen erste 
Frau, Anna Tugendreich von 
Eickstedt, eine Tochter Caspar 
Heinrich von Eickstedts, ver-
starb im Oktober 1695 bei der 
Geburt der Tochter Anna Doro-
thea. Die zweite um 1697 ge-
schlossene Ehe mit Catharina 
Sophia von Blücher, einer Toch-
ter Balthasar von Blüchers und 
der Elisabeth Lucia, geb. von 
Jeetze a. d. Hause Poritz, brachte 
ihm 1200 Taler an Ehegelder ein. 
Auch dieser Ehe blieb der er-
sehnte männliche Erbe versagt, 

Das Gethlinger Rittergut I, Postkarte von 1928
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vier Töchter gingen daraus her-
vor. In den ersten Jahren hatte 
sich Elias Daniel mit Gläubigern 
und Erbschaftssachen ausein-
anderzusetzen. So musste er am 
21.  Oktober 1700 den zwischen 
Hindenburg und Busch gelege-
nen halben Meierhof an Joa-
chim von Mietzel abtreten. 1709 
stellte er eine Obligation für sei-
nen Schwager Esaias von Jeetze 
auf Büste und Grassau über 300 
Taler aus, um die von seinem 
1697 verstorbenen Bruder Erd-
mann Ludolph aufgenomme-
nen Gelder, u.  a. dessen Anteil 
zum Kauf des Gutes Gethlingen, 
abzulösen. Elias Daniel von Rin-
torff starb am 10. Januar 1714 in 
Iden.
Nachdem dessen Witwe Catha-
rina Sophia von Rintorff, geb. 
von Blücher, am 6. Januar 1731 
in Gethlingen verstarb, fiel das 
Gethlinger Gut gemäß Erb-
schaftsrezess vom 19. Juni 1714 
an ihre beiden Neffen, den Brü-
dern Johann Ludwig und Joa-
chim Friedrich von Rintorff. De-
ren Vater Peter von Rintorff war 
bereits am 7. Oktober 1700 in 
Iden gestorben. In einem am 
15. Oktober 1731 geschlossenen 
Erbvergleich traten die hinter-
lassenen fünf Töchter des Elias 
Daniel von Rintorff ihre Rechte 
an dem Gethlinger Gut ab. 
Auf den am 14. Februar 1733 in 

Gethlingen erfolgten Tod Jo-
hann Ludwig von Rintorffs, Ka-
pitän beim Dragoner-Regiment 
Nr. 6 „von Cosel“, war dessen 
Bruder der alleinige Besitzer. Be-
reits zum Jahre 1735/36 bot Joa-
chim Friedrich von Rintorff, Ka-
pitän im Dragoner-Regiment 
Nr.  6 „von Möllendorf“ dem 
preußischen König Friedrich 
Wilhelm I. das Rittergut I. zum 
Verkauf an. Jedoch erteilte ihm, 
nach gründlicher Prüfung durch 
den Tangermünder Amtmann 
Nöthing, die Kriegs- und Domä-
nenkammer zu Berlin eine ab-
schlägige Antwort, „da das Gut 
zu klein“ und deshalb als Domä-
ne für ungeeignet befunden. Zu-
dem waren auf dem alten Rit-
tersitz, „die Gebäude (Wohn-
haus) item der alte Schaffstall 
gantz verfallen“. Ende April 1739 
erwarb das Gut für 8500 Taler 
erb- und eigentümlich der Ma-
jor Ernst Ludwig von Goetze. 
Doch schon zu Ende Januar 1741 
verkaufte dieser das Gut an die 
Witwe Catharina Maria von 
Hitzacker, geb. von Eickstedt. 
Nunmehr befanden sich beide 
Rittergüter im Besitz der Familie 
von Hitzacker.

Fortsetzung folgt

Christian Falk

PFINGSTEN IN SCHWARZHOLZ

120 Jahre Freiwillige Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr 
Schwarzholz feiert um 

Pfingsten (17. bis 19. Mai) ihr 
120-jähriges Gründungsjubilä-
um. Dazu ist an diesen drei Ta-
gen einiges geplant. 
Los geht es am Freitag, 17.  Mai 
mit einer abendlichen Festveran-
staltung als Dankeschön an alle 
Kameradinnen und Kameraden 
der Wehr und deren Partner. Sie 
soll aber auch ein Dankeschön 
unserer Wehr an alle Wehren un-
serer Verbandsgemeinde sein für 
die gute Zusammenarbeit über 
viele Jahre hinweg. Gleichzeitig 
wollen wir uns so auch bei unse-
ren Helfern, Unterstützern und 
Sponsoren bedanken.
Am Samstag, 18. Mai, gibt es 
 neben dem Verbandsgemeinde-

ausscheid im Löschangriff auch 
viel Traditionelles. Dazu gehö-
ren der Umzug der Wehren 
durch das Dorf genauso wie das 
Dorffest mit Kaffee und Kuchen, 
einer Tombola und der Dorf-
meisterschaft im Feuerwehr-
stiefelweitwurf auch noch eini-
ge andere Überraschungen.
Am Freitag und Samstag wird 
am Abend zur Zeltdisco geladen.
Der Sonntag, 19.  Mai wird mit 
einem Zeltgottesdienst eröffnet. 
Danach kann beim Frühschop-
pen noch einmal gemütlich bei-
sammengesessen werden.
Wir laden zu unserem Festwo-
chenende alle Bürgerinnen und 
Bürger aus Nah und Fern recht 
herzlich ein. Marita Last

Ansprechpartner der Wehr

KKSV GOLDBECK

Interesse an Bogenschießen?

Der Kleinkaliber Schützen-
verein Goldbeck möchte 

sich mit der Sparte Bogenschie-
ßen erweitern. 
Wer am Bogenschießen Interes-
se hat, kann sich gerne beim Vor-
sitzenden René Blume melden.

INFO
Kontakt: René Blume
E-Mail: blumebusch@t-online.de 
Telefon: 039390 949891 
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1. HALBJAHR 2024

Tourenplan  
Fahrbücherei Landkreis Stendal
Tour Arneburg
13.03., 03.04., 24.04.,15.05., 05.06.2024
Arneburg Schule 10:30 – 13:15 Uhr
Krusemark Kindergarten 13:30 – 14:30 Uhr
Hindenburg Breite Str. 14:40 – 15:00 Uhr
Arneburg Bahnhofstr. 15:20 – 16:25 Uhr
Eichstedt Gaststätte 16:45 – 17:15 Uhr
Baben Dorfmitte 17:30 – 17:50 Uhr

Tour Flessau
27.02., 19.03., 09.04., 30.04.,11.06.2024
Rochau Kindergarten 11:00 – 11:30 Uhr

Tour Goldbeck
01.03., 05.04., 03.05., 31.05.2024
K. Schwechten Kindergarten 10:30 – 10:50 Uhr
Goldbeck Schule 11:10 – 12:50 Uhr

Tour Hassel
06.03., 17.04., 08.05., 29.05., 19.06.2024
Hassel Kindergarten 09:00 – 09:30 Uhr
Wischer Bushaltestelle 13:30 – 13:50 Uhr
Hassel Feuerwehr 14:30 – 15:00 Uhr

Tour Iden
29.02., 21.03., 11.04., 02.05., 01.06.2024
Iden Kindergarten 10:30 – 11:00 Uhr
Iden Schule 11:00 – 12:10 Uhr
Rohrbeck Dorfmitte 12:20 – 12:40 Uhr

Tour Werben
05.03., 16.04., 07.05., 28.05., 18.06.2024
Werben Kindergarten 09:00 – 09:25 Uhr
Werben Marktplatz 13:50 – 14:20 Uhr

KONTAKT / NÄHERE INFORMATIONEN
Fahrbücherei des Landkreises Stendal
c/o Stadt- und Kreisbibliothek Osterburg-Stendal
Großer Markt 10
39606 Hansestadt Osterburg (Altmark)

Tel.: 03937 82974
E-Mail: fahrbibliothek@landkreis-stendal.de
Web: https://bibliothek.osterburg.de
https://www.landkreis-stendal.de/de/buecherbus.html

ARBEITSKREIS REGIONALGESCHICHTE  MITTLERE UCHTE

„Die Kinder schmeißen das weg“

Den Satz hört man oft wenn 
man mit älteren Leuten über 

ihre gesammelten Unterlagen 
und Erinnerungen zu Familie, 
Verein oder Region spricht. Fo-
tos, Urkunden, Zeitungsaus-
schnitte und vieles mehr sind 
manchmal über Jahrzehnte ge-
sammelt und aufgehoben wor-
den ….und wandern oft in den 
Abfall. Dabei sind solche Unter-
lagen wertvoll. „…  sammelt, da-
mit es nicht verloren geht“, sag-
te der  Historiker, Arzt und Hu-
manist Hartmann Schedel 
(1441 – 1514).
Was heute aktuell ist, ist in ein 
paar Jahren schon Geschichte.
Detlef Frey aus Goldbeck hat 
über viele Jahre leidenschaftlich 
Informationen über seinen Hei-
matort gesammelt und archi-
viert. Kaum einer kannte sich so 
gut aus mit den Menschen und 
Ereignissen aus und in Gold-
beck. Die Ortschronik von Gold-
beck wäre ohne ihn nicht vor-
stellbar. Sein umfangreiches Ar-
chiv hat er der Goldbeckerin 
Antje Nikolai überlassen, die an-
gefangen hat die vielen Kisten 
und ca. 80 Aktenordner zu sich-
ten. Rein räumlich sind die Un-
terlagen derzeit in Klein 
Schwechten untergebracht.
Nach einer ersten Phase der gro-

ben Sichtung und Erfassung 
sind wir jetzt dabei weitere Un-
terlagen aufzunehmen und zu 
sichern. Viele Unterlagen für die 
Buchreihe „Das Wissen der Regi-
on“ haben wir im letzten Jahr 
erhalten und eingelagert. Mit 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Goldbeck geht es jetzt weiter. In 
einem ersten Treffen mit eini-
gen Alterskameraden am 9. Feb-
ruar 2024 haben wir uns einen 
ersten Überblick verschafft und 
wollen in den nächsten Wochen 
die Unterlagen ordnen, archiv-
mäßig erfassen und einlagern.
Derzeit wird ein digitales Find-
buch erstellt um die Inhalte bes-
ser zu erschließen und damit 
auch besser nutzen zu können. 
(https://kulturerbe.lhbsa.de/
wp-content/uploads/2021/09/
Archi_Findbuch_Sortiert-2.pdf)
Das Findbuch wird laufend er-
weitert und ergänzt. 
Wer tiefer einsteigen möchte 
oder seine Schätze ins Archiv ge-
ben möchte kann uns gern kon-
takten.

Ansprechpartner:
Antje Nikolai;

Christian Schröder

INFO
E-Mail: regionalgeschichte.mu@
web.de
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SERVICE

Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde

ALLGEMEINE SPRECHZEITEN / EINWOHNERMELDEAMT
MO/MI nach Vereinbarung
DI 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 17:30 Uhr
DO 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr
FR 08:00 – 12:00 Uhr

STADTBÜRO HANSESTADT WERBEN (ELBE)
 039393/217 
Montag, 04.03.2024, 10:00 – 13:00 Uhr, Einwohnermeldeamt

SCHIEDSSTELLE ARNEBURG-GOLDBECK
Die nächsten Sprechstunden der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde  
Arneburg-Goldbeck finden am Dienstag, 05.03.2024 von 16:30 bis 
17:30Uhr im Verwaltungsamt Goldbeck statt. Ansprechpartner der 
Schiedsstelle ist Frau Angelika Wichmann, außerhalb der Sprechzeit unter 
Tel.: 039390-939950 oder 01520-7163623 zu erreichen.

ERREICHBARKEIT DER POLIZEISTATION
Sitz: Arneburg, Breite Str. 15
 039321/518-23 Fax 039321/518-18
PHM Behrend  0151/74307100,  
PHM Treu  0151-74307099

Erreichbarkeit und Zuständigkeit im Rathaus Arneburg 

Breite Straße 14 a, 39596 Arneburg

BÜRGERDIENSTE UND GEMEINDEENTWICKLUNG
Fachbereichsleiter – Planung, Stadtsanierung, Hochbau,  
Rechtsangelegenheiten, Wahlen:
Herr Aßmuß, marco.assmuss@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40

Allgemeine Verwaltung, Sitzungsdienst: 
Frau Konert   039321/518-47

Hunde/Gewerbe/Märkte: 
Herr Böker   039321/518-46

BÜRGERDIENSTE 
Teamleiter Bürgerdienste: 
Herr Deutsch, d.deutsch@arneburg-goldbeck.de  039321/518-30

Feuerwehren: 
Frau Gruber  039321/518-35

Ordnungsbehördliche Aufgaben, Veranstaltungen:  
Frau Hack  039321/518-36

Anmeldung Kitas und Horte: 
Frau J. Stamm  039321/518-37

Bürgerdienste – Einwohnermeldeamt, Fundbüro: 
Frau Ratajski 
einwohnermeldeamt@arneburg-goldbeck.de  039321/518-32 
Das Einwohnermeldeamt ist nur zu den Sprechzeiten besetzt.

Tourismusbüro: 
Frau Jordan, tourismus@arneburg-goldbeck.de  039321/518-60

GEMEINDEENTWICKLUNG 
Teamleiterin Gemeindeentwicklung, Beitragserhebung: 
Frau Fleschner, k.fleschner@arneburg-goldbeck.de  039321/518-41

Hochbau, Dorferneuerung: 
Herr Ulbrich  039321/518-43

Vergabestelle, Tiefbau: 
Herr Bethge  039321/518-45

Allgemeine Bauverwaltung, Fähren, Sportboothafen: 
Frau Bösner  039321/518-44

Allgemeine Bauverwaltung, Friedhof, Archiv: 
Herr Nix  039321/518-42 

Erreichbarkeit und Zuständigkeit im Verwaltungsamt  
in Goldbeck

An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck
www.arneburg-goldbeck.de,  039388/971-0, Fax: 039388/971-69 

Verbandsgemeindebürgermeister:   
Herr Schernikau, r.schernikau@arneburg-goldbeck.de  039388/971-10

Sekretariat:  
Frau Glaw    039388/971-11  
sekretariat@arneburg-goldbeck.de

Förderberatung/Öffentlichkeitsarbeit: 
Herr Beiersdörfer    039388/971-12

Bürgerdienste – Einwohnermeldeamt/Fundbüro:   
Frau Fanta    039388/971-33 
einwohnermeldeamt@arneburg-goldbeck.de

Bürgerdienste – Standesamt:  
Frau Aßmuß / Frau Fanta  039388/971-31 
standesamt@arneburg-goldbeck.de

FINANZEN UND ZENTRALE DIENSTE
Fachbereichsleiterin: 
Frau Hoedt, d.hoedt@arneburg-goldbeck.de  039388/971-20

Personal/Gehalt/AGH/Amtsblatt:  
Frau K. Stamm    039388/971-14   
Frau Ehrenberg    039388/971-14 
amtsblatt@arneburg-goldbeck.de

Teamleiterin Finanzen/Kassenleiterin: 
Frau Dähnrich, a.daehnrich@arneburg-goldbeck.de  039388/971-21

Vollstreckung: 
Frau Dietrich   039388/971-23

Kasse:  
Frau Sandel   039388/971-22

Geschäftsbuchhaltung:  
Frau Fichte   039388/971-26

Steuern: 
Frau Drechsel   039388/971-25

ZENTRALE DIENSTE 
Teamleiterin Zentrale Dienste, Liegenschaften/Kommunalvermögen: 
Frau Lindau, k.lindau@arneburg-goldbeck.de  039388/971-50

Systemadministrator: 
Herr Sommer   039388/971-53 

Gebäudemanagement: 
Frau Zander    039388/971-51

Beschaffung: 
Frau Glomm   039388/971-52


